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Brunnenstraße 02 · 04519 Rackwitz
Tel. (03 42 94) 8 46 88 · 0177/3321991

Mehr unter 

www.kfz-krys.de

Eilenburger Straße 32
04509 Delitzsch
TEl. 034202/59990 
www.laufzentrum.de

 Wir haben den passenden Schuh für Sie!

Neue Schuhmodelle in verschiedenen 
Weiten, für Einlagen geeignet.
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Haushaltgeräte - Kundendienst

Meisterbetrieb Uwe Sack

Waschen / Trocknen

Kochen / Spülen

Kühlen / Gefrieren

*Siedlung 32 * 04519 Rackwitz*

Reparaturen / Anschlüsse / Ersatzteile

Tel.: 03 42 94 / 84 363 mobil: 0163 / 777 44 24

Wir vermieten:
Kleintransporter

Alle Fahrzeuge mit grüner Umweltplakette und Klimaanlage
*** günstige Tarife schon ab 19,90 € ***

Tel. (03 42 02) 3 09 30 oder www.autovermietung-delitzsch.de
Autohaus Lissa in Delitzsch NEU! Raiffeisenstr. 4 - gegenüber PEP-Markt

Carports und Dachstühle
preiswert und solide vom Fachmann

Mühlenweg 1, 04509 Delitzsch
Tel./Fax 03 42 02 / 9 20 14

URLAUB AN DER MECKLENBURGISCHEN SEENPLATTE

MECKLENBURG-VORPOMMERN - DAS LAND DER TAUSEND SEEN

FERIENHÄUSER 
IM FERIENPARK LENZ

... Unser schönster Urlaub ...
Baden, Wandern, Reiten, Strand, Sonne, Boot fahren, Angeln, 

Kanutour, Picknick, Tierpark, Spielplatz und sooo viel mehr!

Mobil.: 0178-5319513 · Tel.: 039932-825201 · 17213 Malchow/OT Lenz · info@ferienkontor-mv.deMobil.: 0178-5319513 · Tel.: 039932-825201 · 17213 Malchow/OT Lenz · info@ferienkontor-mv.de

        www.ferienpark-lenz.de

STADTHAFEN 
MALCHOW

DA MUSS 
ICH HIN!

den richtigen Rahmen

Geben Sie Ihrem Ostergruß

Ihre Medienberaterin vor Ort

Kerstin Zehrt berät Sie gerne.
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Not- und Bereitschaftsdienste

Bereitschaftsdienste

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst vom 3. bis 18.2.2018

Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 bis 7:00 Uhr
Mittwoch und Freitag   14:00 bis 7:00 Uhr
Sonnabend, Sonntag/Feiertag  7:00 bis 7:00 Uhr

einheitliche Rufnummer der Leitstelle: 116 117

Rufnummer für Krankentransporte: 0341 19222

Brückentage für 2018: 30. April, 11. Mai, 24. und 31. Dezem-
ber 
(An diesen Tagen wird der Bereitschaftsdienst wie an Sonn-
abenden, Sonn- und Feiertagen durchgeführt.)

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Die Dienst habenden Zahnarztpraxen (in Leipzig) für den zahn-
ärztlichen Notfalldienst montags bis freitags können Sie auf 
der Homepage www.zahnaerzte-in-sachsen.de unter Patienten 
→Notfalldienst → D (Delitzsch) erfahren.

Wochenenddienst für Delitzsch
(von 9:00 bis 11:00 Uhr)

3./4.2.2018 Praxis Dipl.-Med. Brigitte Horn 
03423 752785

 August-Fritzsche-Str. 7/8,
 04838 Eilenburg
10./11.2.2018 Praxis Dipl.-Stom. Karola Mähnert 

034602 22077
 Nemitzweg 6, 04509 Klitschmar
17./18.2.2018 Praxis Dipl.-Stom. Ramona Keller 

03423 605502
 Bergstr. 1, 04838 Eilenburg

Augenärztlicher Notdienst: über die bundeseinheitliche Ruf-
nummer (Leitstelle) 116 117 erfragen!

Apotheken-Notdienst Stadt Delitzsch 
Montag bis Freitag und Samstag von 20:00 Uhr bis 8:00 Uhr 
des Folgetages; 
Bis 20 Uhr übernimmt immer die Apotheke im Kaufland den 
Dienst (auch samstags).
Ab 20 Uhr übernimmt dann die dienstbereite Apotheke (siehe 
unten!). 
sonntags und feiertags von 8:00 bis 8:00 Uhr des Folgetages.

3./4.2.2018 Adler-Apotheke Delitzsch, Markt 5 
034202 60150

5.2.2018 Kaufland-Apotheke Delitzsch, 
 Sachsenstraße
 034202 346898
6./7.2.2018 Mc Medi-Apotheke Delitzsch, 
 Eilenburger Str. 39
 034202 58870
8./9.2.2018 Phönix-Apotheke Delitzsch, 
 Ludwig-Jahn-Str. 4
 034202 7590
10./11.2.2018 Herz-Apotheke Rackwitz, Hauptstr. 13 

034294 72112
12.-15.2.2018 Nord-Apotheke Delitzsch, 
 Bonhoefferstraße 1
 034202 63704

16./17.2.2018 Linden-Apotheke Glesien, Lindenstr. 10 
034207 70267

18.2.2018 Rotkäppchen-Apotheke Delitzsch, 
 Beerendorfer Str. 49
 034202 51463

Tierärztebereitschaft am 3. und 4.2.2018
Delitzsch: TA N. Pott, Friedenssiedlung 69
 Tel. 034202 61827, Fax: 034202 58925, 

Funk-Nr. 0173 8874450
 nach Vereinbarung
Krostitz: Dr. Lars Graubner, E.-Thälmann-Sied-

lung 23
 Tel. 034295 70891, Fax: 034295 70892, 

Funk 0173 3616925
 www.ta-graubner.de; Kleintiersprech-

stunde am Samstag von 10:00 bis 12:00 
Uhr nur im Rahmen des Bereitschafts-
dienstes für Notfälle und nach vorheri-
ger telefonischer Absprache

Tierärztebereitschaft am 10. und 11.2.2018
Glesien: TÄ Daniela Mäder, Lindenstraße 3, 

04435 Schkeuditz, OT Glesien 
 Funk-Nr. 0173 2909187

Tierärztebereitschaft am 17. und 18.2.2018
Döbernitz: TÄ Diana Frisch, Schulgasse 2
 Funk: 0163 7820563, bitte nur mit tele-

fonischer Vorabsprache

Schkeuditz: Dr. Eva Langhammer, Äußere Leipziger 
Str. 26, 04435 Schkeuditz

 Tel. 034204 69186, Fax: 034204 69294

Fundtiere
Fundtiere in dringenden Fällen Tag und Nacht

während der Sprechzeiten der Stadtverwaltung Delitzsch: 
034202 670 (Zentrale)
außerhalb der Sprechzeiten der Stadtverwaltung Delitzsch 
034202 660 (Polizeirevier)

__________________________________________________

Not- und Bereitschaftsdienste für Havariefälle:

Störungsdienst der Stadtwerke Delitzsch GmbH (24h)
(Netzgebiet der Stadt Delitzsch)
Elektroenergie 034202 65666
Gas/ Wärme 034202 65777
Störungsdienst des ZV DERAWA
Trinkwasserversorgung 0162 2768999
Störungsdienst des Abwasserzweckverbandes Delitzsch
Abwasser: 034202 347922
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Anzeige

09.02. - 
29.04.2018

Di.-So. Ausstellung 10:00-17:00 »Stuhlbesessen - Geschichte - Funktion - 
Design«

Museum Barockschloss

03.-
04.02.2018

Sa.-So. Party 15:00 Kinderfasching Turnhalle Grundschule 
am Rosenweg

08.02.2018 Do. Party 20:00 Fasching - Weiberfasching mit dem DCV Markt Zwanzig
10.02.2018 Sa. Sport 9:00-12:00 Intensiv Yoga Ganesha Yoga Studio, 

Zscherngasse 2
10.02.2018 Sa. Familie 15:00-18:00 Wintermärktchen mit Verkaufsständen Tiergarten 
10.02.2018 Sa. Party 20:00 Fasching mit dem DCV Bürgerhaus
10.02.2018 Sa. Party 21:00 Good Vibrations! - Scott Vilbert Bdaybash! Club PointZero, 

Schkeuditzer Straße 36
11.02.2018 So. Familie 10:00-15:00 Wintermärktchen mit Verkaufsständen Tiergarten 
11.02.2018 So. Familie 15:00 Kinderfasching RailMaint (ehem. RAW-Saal)
13.02.2018 Di. Führung 09:30 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 

(Ausschließlich für Hortgruppen!)
Museum Barockschloss

14.02.2018 Mi. Führung 14:00 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 
(für Familien)

Museum Barockschloss

15.02.2018 Do. Führung 09:30 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 
(Ausschließlich für Hortgruppen!)

Museum Barockschloss

15.02.2018 Do. Kino 09:30 Hort/Ferienkino Winter 2018, 
mit Anmeldung unter 0341 5830864

Markt Zwanzig

15.02.2018 Do. Kino 14:00 HEIDI Markt Zwanzig
15.02.2018 Do. Kino 16:00 Robbi Tobbi und das Fliewatüüt Markt Zwanzig
15.02.2018 Do. Kino 18:00 Zum Verwechseln Ähnlich Markt Zwanzig
16.02.2018 Fr. Tanz 15:00 Tanz für Junggebliebene Soziokulturelles Zentrum
18.02.2018 So. Konzert 16:00 Klavierkonzert mit Andreas Moritz Rathaussaal 
20.02.2018 Di. Führung 09:30 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 

(Ausschließlich für Hortgruppen!)
Museum Barockschloss

21.02.2018 Mi. Kino 09:30 Hort/Ferienkino Winter 2018, 
mit Anmeldung unter 0341 5830864

Markt Zwanzig

21.02.2018 Mi. Führung 14:00 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 
(für Familien)

Museum Barockschloss

21.02.2018 Mi. Kino 14:00 Robbi Tobbi und das Fliewatüüt Markt Zwanzig
21.02.2018 Mi. Kino 16:00 HEIDI Markt Zwanzig
21.02.2018 Mi. Kino 18:00 Zum Verwechseln Ähnlich Markt Zwanzig
22.02.2018 Do Führung 09:30 Kinderführung „Kleider machen Leute“ 

(Ausschließlich für Hortgruppen!)
Museum Barockschloss

24.02.2018 Sa. Party 22:00 6 YEARS KOPF & HÖRER Altes Ziehwerk
25.02.2018 So. Literatur 17:17 Offene Lesebühne Delitzsch Altstadtkneipe No. 2
27.02.2018 Di. Literatur 18:30 Literaturstammtisch Bibliothek „Alte Lateinschule“
28.02.2018 Mi. Literatur 15:30 Lesestübchen mit Kaffee und Kuchen Vereinshaus Zur Schule 

Schenkenberg
28.02.2018 Mi. Lesung 19:30 Bernd-Lutz Lange Markt Zwanzig

Tourist-Information Delitzsch   Stand: 26.1.2018
Öffnungszeiten: Di.-So. 10-17 Uhr
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Bekanntmachung von Beschlüssen  
des Stadtrates Delitzsch
In der Sitzung des Stadtrates Delitzsch am 25. Januar 2018 wurden 
folgende Beschlüsse gefasst:

I. Öffentliche Sitzung
1/18 Flächenverkauf im Gewerbegebiet Delitzsch Süd - West an 

die Fa. Luxtoor
2/18 Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für die Ent-

wicklung der Nahversorgungszentren in der Stadt De-
litzsch; Fortschreibungsbeschluss

3/18 Änderungsbeschluss zu dem nach § 171 b Abs. 1 BauGB 
festgelegten Stadtumbaugebiet „Stadtteilzentrum De-
litzsch Nord“ vom 28.05.2015, 

  Beschluss-Nr. 27/15
4/18 Beschluss über außerplanmäßige Auszahlungen zur 

schrittweisen Beauftragung von Planungsleistungen für die 
Errichtung einer touristischen Freizeiteinrichtung mit

  multifunktionalem Charakter einschl. eines Sportbades
5/18 Bau- und Finanzierungsbeschluss zum Abbruch der ehe-

maligen Verkaufsstelle  in der Dübener Straße 78 a in De-
litzsch

6/18 Vorhaben- und Erschließungsplan Nr. 30 „Kalksandstein- 
und Transportbetonwerk Benndorf“ 1. Änderung, Ände-
rungsbeschluss, Ablehnung

7/18 Bebauungsplan Nr. 42 „Einkaufszentrum Südost / Richard-
Wagner-Straße“ 

  1. Änderung; Aufhebungsbeschluss
8/18 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 36 „Landgut 

Schenkenberg“, Aufstellungsbeschluss; Ablehnung
9/18 Bebauungsplan Nr. 50 „Nahversorgungszentrum Richard-

Wagner-Straße“; Aufstellungsbeschluss
10/18 Bebauungsplan Nr. 25 „Wohnanlage Storchenaue“ 1. Än-

derung, Billigung des Entwurfes, TöB-Beteiligung, öffentli-
che Auslegung

  Bebauungsplan Nr. 21 „Alte Stadtgärtnerei“ 
11/18 bis
34/18 B-Plan Nr. 21, Abwägungsbeschlüsse
35/18 B-Plan Nr. 21, Billigung der Begründung
36/18 B-Plan Nr. 21, Satzungsbeschluss

II. Nicht öffentliche Sitzung
37/18 Unbefristete Niederschlagung von Grundsteuern
38/18 Unbefristete Niederschlagung von Gewerbesteuern

Die Beschlüsse der öffentlichen Stadtratssitzung können in der 
Stadtverwaltung Delitzsch, Markt 3, Zimmer 2.10 während der 
Dienstzeiten eingesehen werden. 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung
Die Große Kreisstadt Delitzsch hat ab sofort eine befristete Teilzeit-
stelle (20 Stunden/Woche) als
Tierpfleger/in
zu besetzen.
Die Befristung erfolgt nach § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz. Bewerber/-innen, die bereits in einem befristeten oder 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Delitzsch ge-
standen haben, können für die Stellenbesetzung nicht berücksich-
tigt werden. Der Tiergarten der Großen Kreisstadt Delitzsch befin-
det sich im Städtedreieck Leipzig-Halle-Dessau und beherbergt auf 

einer Fläche von 4 Hektar ca. 500 Tiere in rund 80 Arten. Wir bieten 
die beschauliche Alternative zu großen Zoos und sind besonders 
bei Familien mit kleinen Kindern und Senioren beliebt.

Anforderungen/erforderliche Qualifikation
- erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Tierpfleger/

in (wünschenswert in der Fachrichtung Zootierpflge)
- wünschenswert Erfahrung im Bereich der Affen-/Primatenhal-

tung
- Führerschein für Pkw
- Belastbarkeit, insbesondere körperliche
- engagierte Leistungsbereitschaft
- korrektes besucherorientiertes Auftreten
- Arbeitszeit wird monatlich entsprechend Dienstplan festgelegt 

und schließt Schichtbetrieb, Wochenend- und Feiertagstätig-
keit mit ein

Aufgabengebiete
- Pflege und Versorgung der Tiere sowie Erstellung der Tierprotokolle
- Herstellung artgerechter Futtermischungen; Rationierung ein-

schl. fachgerechter Lagerung und Konservierung des Futters 
sowie Durchführung der Tierinventur

- artgerechtes Einrichten und Instandhalten der Tierunterkünfte 
und Gehege

- Säuberung der angrenzenden Besucherbereiche u. Pflege der 
Grünanlagen

- Beobachtung und Kontrolle der Tiere hinsichtlich Verhalten, 
Gesundheit einschl. Dokumentation

- Vorbereitung und Durchführung von Tiertransporten einschl. 
Tierfang

- Besucher betreuen, über die im jeweiligen Verantwortungsbe-
reich lebenden Tiere informieren

Es handelt sich um eine bis zum 31.03.2019 befristete Teilzeitstelle. 
Es besteht die Option der Entfristung. Die durchschnittliche wöchent-
liche Arbeitszeit beträgt derzeit 20 Stunden. In Abhängigkeit von den 
persönlichen Voraussetzungen erfolgt die Vergütung entsprechend 
dem TVöD in der EG 3. Die Stadt bietet darüber hinaus die üblichen 
Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes wie z. B. Jahressonderzah-
lung, betriebliche Altersvorsorge, Leistungsentgelt etc.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf sowie Kopien von beruflichen Abschlüs-
sen, Referenzen, Beurteilungen, Zeugnissen) richten Sie bitte bis 
zum 08.02.2018 an die

Große Kreisstadt Delitzsch
Sachgebiet Personal/ Verwaltungsorganisation
Markt 3
04509 Delitzsch

oder: stellenausschreibung@delitzsch.de
Stichwort: „Tiergarten“.

Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen Stelle wie 
Bewerbungs- und Reisekosten etc. können nicht erstattet werden.

Sofern Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich die 
Rückgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen und einen fran-
kierten Rückumschlag beilegen, gehen wir davon aus, dass auf eine 
Rückgabe verzichtet wird. Bei Verzicht werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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aller tariflicher Voraussetzungen, gemäß Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD), in der Entgeltgruppe 5. Des Weiteren bie-
ten wir die üblichen Sonderleistungen des öffentlichen Dienstes 
wie Jahressonderzahlung, Leistungsentgelt, betriebliche Alters-
versorgung (ZVK), vermögenswirksame Leistungen und 30 Tage 
Urlaub/ Jahr.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf sowie Kopien von beruflichen Abschlüs-
sen, Referenzen, Beurteilungen, Zeugnissen) richten Sie bitte bis 
zum 16.02.2018 an die

Große Kreisstadt Delitzsch
Sachgebiet Personal/ Verwaltungsorganisation
Markt 3
04509 Delitzsch

oder: stellenausschreibung@delitzsch.de
Stichwort: „Hausmeister/Freibad“.

Aufwendungen in Verbindung mit der ausgeschriebenen Stelle wie 
Bewerbungs- und Reisekosten etc. können nicht erstattet werden.

Sofern Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben nicht ausdrücklich die 
Rückgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen und einen fran-
kierten Rückumschlag beilegen, gehen wir davon aus, dass auf eine 
Rückgabe verzichtet wird. Bei Verzicht werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens ordnungsgemäß vernichtet.

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Delitzsch

öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 25 „Wohnanlage Storchenaue“ im 
OT Storkwitz mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB
Der Stadtrat der Stadt Delitzsch hat in seiner Sitzung am 
25.01.2018 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 25 „Wohnanlage Storchenaue“ im OT Storkwitz gebilligt und 
die öffentliche Auslegung sowie die Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im OT 
Storkwitz nördlich der Kreisstraße K 7440.

räumlicher Geltungsbereich:

Karte: Stadtverwaltung Delitzsch

Stellenausschreibung
Die Große Kreisstadt Delitzsch sucht ab September 2018
Hausmeister/in mit Ausbildung zur/zum Fachangestellten 
für Bäderbetrieb.
Die Stadt Delitzsch bewirtschaftet fünf Schulen, vier Turnhallen/
Sportstätten/Lehrschwimmbecken, ein Freibad, drei kommunale 
Kindertagesstätten, diverse Verwaltungsgebäude und städtische 
Einrichtungen wie z. B. Bibliothek, Tiergarten, Museum/Schloss. 
Insgesamt 11 Hausmeister betreuen zurzeit diese Objekte im Rah-
men eines Hausmeisterpools.

Aufgabengebiete
Im Freibad/Lehrschwimmbecken
- Beaufsichtigung und Kontrolle des Badebetriebes
- Überwachung der Wasserqualität und technischer Betriebs-

funktionen
- Pflege und Wartung der Bädertechnik, Einrichtungen und Ge-

bäude sowie der Grün-/Außenanlagen
- Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten
- Mitwirkung bei den Vor- bzw. Nacharbeiten zur Durchführung 

des Badebetriebes
Außerhalb der Freibadsaison erfolgt der Einsatz im Rahmen des 
Hausmeisterpools mit typischen Hausmeistertätigkeiten wie z. B.:
- Betreuung und Überwachung der zugewiesenen Gebäude und 

deren haustechnischen Anlagen
- Inspizieren der Heizungs- Lüftungs- und Elektroanlage
- Inspizieren der sanitären Einrichtungen und Ausstattungen
- Türen, Tore und Fenster inspizieren
- Meldung baulicher Schäden und Mängel an der Liegenschaft 

bzw. den technischen Anlagen an die zuständigen Stellen
- Ausführung von kleineren Instandhaltungsarbeiten und Repa-

raturen
- Kontroll- und Schließdienste
- Sauberhaltung der Grundstücke
- Pflege und Unterhaltung der Außenanlagen, Winterdienst
- Kontrolle/Koordinierung der von externen Arbeiten/Dienstleis-

tern (Wartungseinsätze externer Firmen, Fassadenreinigung, 
Glasreinigung, Unterhaltsreinigung)

- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in den Objekten/
Liegenschaften

- Sonnstige Aufgaben wie Inventuren, kleinere Umzüge, Veran-
staltungsdienst, Beflaggung, Dokumentationsaufgaben etc.

- Ansprechperson für Nutzer des Gebäudes

Anforderungen
- erfolgreicher Abschluss als Fachangestellte/r für Bäderbetrieb 

und/oder erfolgreicher Abschluss einer dreijährigen hand-
werklichen Berufsausbildung (wünschenswert in der Fachrich-
tung Elektroinstallation)

- Kenntnisse in moderner Bädertechnik
- Kenntnisse von haustechnischen Anlagen wie Klima-, Hei-

zungs- und Lüftungsanlagen
- gute handwerkliche Kenntnisse/Fähigkeiten
- Selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise, Verant-

wortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
- sicheres, serviceorientiertes Auftreten
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Engagement
- Bereitschaft zum Schicht-, Wochenend- und Feiertagsdienst 

sowie Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung
- Bereitschaft zu Fortbildungsmaßnahmen
- Fahrerlaubnis Kl. B

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Erholungsur-
laub nur außerhalb der Freibadsaison genehmigt werden kann.

Bei vorliegen eines Abschlusses als Fachangestellte/r für Bäderbe-
tieb besteht die Möglichkeit des Arbeitsbeginns bereits ab Mai 2018.

Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit durch-
schnittlich 40 Stunden/Woche. Die Vergütung erfolgt bei Vorliegen 
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- Störungsbeseitigung an Wasserversorgungsleitungen und -an-
lagen

- Wasserzählerwechsel
- Schacht- und Transportarbeiten
- Führen eines Betriebsfahrzeuges
- Rufbereitschaft
- Pflege von Grünflächen im Wasserwerksgelände, Wasserfas-

sungen, Schieberkreuze
- Kundenberatung vor Ort
- elektrische Arbeiten gemäß Ausbildungsprofil

Für diese vielseitige Tätigkeit sind folgende Voraussetzungen er-
forderlich:
- ein entsprechender qualifizierter Berufsabschluss oder eine 

vergleichbare handwerkliche Berufsausbildung
- einschlägige Berufserfahrung im genannten Aufgabengebiet
- Kenntnisse auf dem Gebiet Computertechnik
- Teilnahme am Bereitschaftsdienst
- selbständiges, kundenorientiertes sowie eigenverantwortli-

ches Arbeiten, Teamfähigkeit
- handwerkliches Geschick und technisches Verständnis
- Führerschein der Klasse B oder C
- Wohnsitz in der Nähe des Dienstortes Delitzsch

Die Vergütung der Vollzeitstelle erfolgt leistungsgerecht auf der 
Grundlage des Tarifvertrages TV-V. Die Anstellung ist unbefristet.
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden vom Zweckver-
band nicht übernommen.

Wenn Sie Interesse an dieser Tätigkeit haben, senden Sie uns bitte 
Ihre aussagefähige Bewerbung bis spätestens 23.02.2018 an:

 DERAWA
 Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung
 Verbandsgeschäftsführerin - persönlich -
 Bitterfelder Straße 80
 04509 Delitzsch

 oder per E-Mail an:
 wasser@zv-derawa. de

Schießwarnung  
für den Standortübungsplatz Delitzsch
5.-8.2.2018  7:00 - 17:00 Uhr  SB 1
22.2.2018 7:00 - 17:00 Uhr  SB 1
28.2.2018 7:00 - 17:00 Uhr SB 1
Auf die gesetzten Warnzeichen (Absperrschranken, rote Warnflag-
gen) ist zu achten, dem eingeteilten Sicherheitspersonal ist Folge 
zu leisten.

Im Auftrag
Im Original gezeichnet

Kolbe 
Stabsfeldwebel

Im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird die Art der 
baulichen Nutzung von bisher Mischgebiet (MI) gemäß § 6 BauN-
VO in ein Allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO ge-
ändert. Grund für die 1. Änderung des Bebauungsplanes ist die 
Nachfrage nach Grundstücken ausschließlich zu Wohnzwecken.

Die Änderung des Bebauungsplans erfolgt im vereinfachten Ver-
fahren nach § 13 BauGB. Von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 wird abgesehen.
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht 
nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 wird abgesehen.

Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 1. Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 25 „Wohnanlage Storchenaue“ im OT Storkwitz 
erfolgt zu jedermanns Einsicht
vom 12.02.2018 bis einschließlich 14.03.2018
zu den angegebenen Dienstzeiten im Verwaltungsgebäude II, 
Schloßstraße 30, im Sachgebiet Stadtplanung, Zimmer 3.14

Montag, Mittwoch und Donnerstag:   7.30 bis 12.00 Uhr 
und  13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag:    7.30 bis 12.00 Uhr
und  13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:    7.30 bis 12.00 Uhr

Die kompletten Planungsunterlagen können während des Aus-
legungszeitraums auch auf der Internetseite der Stadt Delitzsch 
(www.delitzsch.de > Rathaus > Stadtentwicklung/Umwelt > Offenle-
gung von Planungen) eingesehen werden.
Zusätzlich sind die kompletten Planungsunterlagen auch auf dem 
zentralen Landesportal Bauleitplanung unter 
www.bauleitplanung.sachsen.de einsehbar.

Während der Auslegungsfrist können am Auslegungsort von jeder-
mann Hinweise, Anregungen und Bedenken zum Entwurf und zur 
Begründung des Bebauungsplanes schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. Schriftlich vorgebrachte Anregungen sollten 
die volle Anschrift des Verfassers enthalten. Nicht fristgerecht ab-
gegebene Hinweise, Anregungen und Bedenken können bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.

Delitzsch, 3. Februar 2018

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Stellenausschreibung
Der DERAWA Zweckverband Delitzsch-Rackwitzer Wasserversor-
gung ist Aufgabenträger für die öffentliche Wasserversorgung und 
versorgt ca. 48.000 Einwohner und sonstige Abnehmer zwischen 
Delitzsch und Leipzig Nord mit Trinkwasser.

Für die planmäßige Nachfolge suchen wir ab 01.05.2018
eine(n) technische(n) Mitarbeiter(in)
Wesentliche Aufgabeninhalte sind:
- Kontrolltätigkeiten, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten 

an Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung 
und -verteilung im gesamten Versorgungsgebiet
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SÄCHSISCHER LANDESBEAUFTRAGTER
ZUR AUFARBEITUNG DER SED-DIKTATUR

Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Unterer Kreuzweg 1, 01097 Dresden

Beratungsangebote zur Aufarbeitung von SED-Unrecht in Sachsen
28 Jahre nach dem Mauerfall meinen viele, dass das DDR-Unrecht 
aufgearbeitet wurde und die Opfer längst rehabilitiert sind. Dem 
ist nicht so. Es gibt noch viele weiße Flecken und ungeklärte Bio-
grafien.
Der Sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur berät deshalb Betroffene und deren Angehörige zu Fragen 
der Rehabilitierung von politisch motiviertem DDR-Unrecht. Dabei 
werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen vorgestellt und die 
daraus möglichen Entschädigungsansprüche auf den Beratungs-
fall bezogen abgewogen.
Der Landesbeauftragte informiert über verschiedene Wiedergutma-
chungsleistungen, wie die Opferrente für Haftopfer, die Leistungs-
möglichkeiten für jene, die weniger als 180 Tage in Haft waren, die 
berufliche Rehabilitierung oder auch die verwaltungsrechtliche 
Rehabilitierung. Neben der Beratung zu neuen Anträgen können 
auch laufende Rehabilitierungsverfahren besprochen und Anträge 
auf Stasi-Akteneinsicht gestellt werden. Fragen, die die Biografie-
klärung oder die Anerkennung gesundheitlicher Haftfolgeschäden 

betreffen, können ebenfalls erörtert werden.
Bitte beachten Sie, dass die Rehabilitierungsgesetze nach jetzi-
gem Stand zum 31.12.2019 auslaufen und danach keine Anträge 
mehr möglich sind.
Wenn Sie eine Beratung in Ihrer Gemeinde wünschen, können Sie 
sich direkt bei Ihrem Bürgermeister melden. Ihr Ortsvorsteher wird 
mit uns einen geeigneten Termin finden. Natürlich können Sie sich 
auch unabhängig davon direkt in unserer Dienststelle in Dresden 
melden. Verantwortlich für die Bürgerberatung ist Martina Pohl. 
Ihre telefonische Durchwahl ist die 0351 6568113.
Schriftliche Anfragen senden Sie bitte an:
Sächsischer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
Unterer Kreuzweg 1
01097 Dresden
Oder per E-Mail an: lasd@slt.sachsen.de

Antragsformulare zur Stasi-Akteneinsicht oder auch Informationen 
zu den Reha- Gesetzen senden wir Ihnen gerne zu.

  (Aktuelle Mitteilungen finden Sie auch im Internet unter www.delitzsch.de)

Bibliothek Alte Lateinschule zeigt 
„Kunst im Treppenhaus“

Die Bibliothek Alte Lateinschule präsentiert eine neue „Kunst im 
Treppenhaus“-Ausstellung. Bis zum 23. Februar 2018 sind, wäh-
rend der Öffnungszeiten, Naturfotos von Elke Fahr zu sehen.
Die Aufnahmen der Hobby-Fotografin entstanden im Rahmen der 
Hofgestaltung zum Tag der offenen Gartentür, an dem sich Elke 
Fahr seit vielen Jahren beteiligt.

Lärmaktionsplan Schiene - Teil A  
wurde fertiggestellt

Weitere Bürgerbeteiligung möglich
Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hat den ersten Teil seines Lärmak-
tionsplans zur Bewertung der Lärmsituation an Schienenwegen 
und bei der Planung von Lärmschutzmaßnahmen veröffentlicht. 
Dafür konnten im vergangenen Jahr Bürger, die von Schienenlärm 
betroffenen sind, ihre Angaben zu den Haupteisenbahnstrecken 
online und per Post einreichen. Ca. 38.000 Beteiligungen sind in 
dieser ersten Phase beim EBA eingereicht worden.

Bis zum 7. März 2018 haben Bürger in der zweiten Phase der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung die Gelegenheit, sich an der Überprüfung 
des Lärmaktionsplans Teil A zu beteiligen. Der daraus resultieren-
de Lärmaktionsplan Teil B wird Mitte dieses Jahres veröffentlicht 
und ergibt zusammen mit dem ersten Teil den Lärmaktionsplan für 
die Haupteisenbahnstrecken.

Weitere Informationen zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen 
der Lärmaktionsplanung sind unter www.laermaktionsplanung-
schiene.de zu finden.

Tiergarten lädt zum Wintermärktchen
Am 10. und 11. Februar 2018 findet im Tiergarten Delitzsch wie-
der das beliebte Wintermärktchen mit zahlreichen kulinarischen 
Angeboten statt. 

Am Samstag, dem 10. Februar, öffnen die Stände von 15 bis  
18 Uhr und am Sonntag, dem 11. Februar, von 10 bis 15 Uhr. Ein 
Wiedersehen gibt es am Sonntag mit den Furries, also Menschen 
in anthropomorphen Tier-Verkleidungen.

Winter-Ferienspaß im Barockschloss Delitzsch
Kurzweilige Angebote für Kinder bietet das Museum Barockschloss in 
den Winterferien an. Bei einer lustigen Zeitreise zum Mitmachen und 
Rätseln unter dem Motto „Kleider machen Leute“ können Kinder im 
Grundschulalter den Geheimnissen der Mode auf den Grund gehen.
Am 13., 15. und 20. Februar 2018 empfängt das Museumsteam 
Hortgruppen jeweils um 9:30 Uhr. Die Termine für Familien sind am 
14. und 21. Februar jeweils um 14:00 Uhr.
Aus Platzgründen wird um Voranmeldung unter 034202 67-208 
gebeten.

Kindergruppen im Vorschulalter können bei der kostenlosen Mit-
machlesung „Die Steinsuppe“ die Schlossküche erkunden und 
nach Nahrungsmitteln zur Zeit der Herzogin stöbern. 
Termine werden auf Anfrage vereinbart.

Karten für Bunkerführungen erhältlich 
Am 30. September 2018 haben Mutige die Möglichkeit, den Bun-
ker unter dem Barockgarten zu erkunden. 
Um 11, 13 und 15 Uhr veranstalten die Mitarbeiter des benach-
barten Museum Barockschloss Delitzsch Führungen durch den 
200 Meter langen Röhrenbunker. Diesen hatten 1943 französische 
Kriegsgefangene errichten müssen. Im Angriffsfall hätte er den Be-
wohner der Delitzscher Altstadt als Zufluchtsort gedient. 
Die Plätze bei diesen Führungen sind begrenzt. Karten sind ab so-
fort für 6 Euro (ermäßigt 3 Euro) in der Tourist-Information im Ba-
rockschloss erhältlich.

Werte stehen im Mittelpunkt bei der NORAND 
Schlauchlining GmbH
Die NORAND Schlauchlining GmbH mit Sitz im Delitzscher Ortsteil 
Beerendorf ist spezialisiert auf die Rohr- und Kanalsanierung von 
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Investor plant High-Tech-Nanopastendruckerei 
im Industrie- und Gewerbegebiet  
Delitzsch Südwest
Eine High-Tech Nanopastendruckerei wird im Industrie- und Ge-
werbegebiet Delitzsch Südwest entstehen.
Dem entsprechenden Flächenverkauf stimmte am 25. Januar 2018 
in öffentlicher Sitzung der Delitzscher Stadtrat einstimmig zu.
Auf einer Fläche von rund einem Hektar sollen an der Carl-Fried-
rich-Benz-Straße in der ersten Phase eine Produktionseinheit und 
Geschäftsräume entstehen. In einer zweiten Phase ist dann sogar 
eine Forschungseinrichtung geplant.
Die Investoren der Luxtoor GmbH haben sich, aufgrund der günsti-
gen Lage und der vielschichtigen Ausrichtung der Stadt Delitzsch 
in den Themenfeldern Energieeffizienz und erneuerbare Energien, 
gezielt für den Standort Delitzsch entschieden.
Das Unternehmen möchte konventionelle und bekannte Verfahren 
durch die neue Luxtoor-Technik ersetzen. Die Spezialmaschinen 
können verschiedenartige funktionale Beschichtungen in hoher 
Geschwindigkeit und verschiedenen Formaten fertigen. Vorgese-
hen ist die Produktion von energieerzeugenden, heizenden, ener-
giespeichernden und leuchtenden Beschichtungen. Die Fabrik soll 
zukünftig Branchen wie die Medizintechnik, den Automobilbau, 
die Gebäudetechnik und die Werbung beliefern. Durch Kosten- und 
Effizienzvorteile versprechen die Investoren ein schnelles Wachs-
tum an Marktanteilen. 

Die Luxtoor GmbH möchte global agieren und dafür mit einem 
Team von rund 20 Mitarbeitern in der Produktion beginnen. Zu-
künftig sollen bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen.

www.luxtoor.de

Einladung!
Der Ortschaftsrat Spröda/Poßdorf lädt alle Bürger zur nächsten 
öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates ein.
Termin: Mittwoch, den 07.03.2018, Beginn 19.30 Uhr
Ort: Feuerwehrzentrum Spröda

Tagesordnung:
1. Begrüßung der Ortschaftsräte und Gäste, Eröffnung der Sitzung 

durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Protokollkontrolle
3. Bürgeranfragen
4. Informationen/Verschiedenes

Mieth
Ortsvorsteher

Schiedsstelle der Stadt Delitzsch
Die nächste Sprechstunde der Schiedsstelle findet am Dienstag, 
dem 13. Februar 2018, von 16:00 bis 17:00 Uhr im Rathaus statt.
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle bei der Stadtver-
waltung Delitzsch unter der Rufnummer 67-212 gestellt werden.

Ilona Fritzsche Helge Müller
Friedensrichterin Stellv. Friedensrichter

Abwasserleitungen in geschlossener Bauweise. Das Unternehmen 
existiert seit 28 Jahren und agiert bundesweit. Im Gespräch des 
Wirtschaftsförderers Alexander Lorenz mit Geschäftsführer Andre-
as Herrmann Anfang Januar wurde schnell klar, dass das Unterneh-
men sehr stolz auf seine Geschichte ist. Herrmann engagiert sich 
im Fachverband der Branche für Rohr- und Kanal-Technik (VDRK) 
und setzt sich für die Anerkennung der überbetrieblichen Ausbil-
dung der Fachkraft für Rohr,- Kanal- und Industrieservice ein. Im 
Sanieren und Reparieren von Abwasserleitungen im geschlos-
senen Verfahren liegt der Hauptschwerpunkt der Tätigkeiten von 
NORAND. Gegenwärtig geht auch die Fachkräftesituation nicht 
spurlos am Unternehmen vorbei. Per Annoncen und Videobot-
schaft sucht Herrmann derzeit nach geeigneten Mitarbeitern für 
Rohr- und Kanalreinigung, -untersuchung und -sanierung. Es fällt 
auf, dass die Fachleute nicht mehr wie vor einigen Jahren Schlange 
stehen. Wichtig ist für den Geschäftsführer, dass seine Mitarbeiter 
teamfähig sind. „Ich muss mich auf meine Leute verlassen können, 
denn am Ende verlassen sich auch unsere Kunden auf unsere Ver-
sprechen. Qualität und Fachexpertise sowie Verlässlichkeit sind 
unabdingbar, handwerkliches Geschick bringen viele mit. Und was 
man vielleicht nicht so gut kann, erlernt man bei uns schnell.“, 
so Herrmann. Lorenz und Herrmann hatten bereits einige Male 
Kontakt. Den Wirtschaftsförderer freut es, dass das Unternehmen 
auch zum Generationentag am 25. August 2018 mitwirken wird. 
Darin sieht der NORAND-Chef ein persönliches Bedürfnis und eine 
Chance: „Die Mitwirkung zum Tag der Generationen ist uns eine 
Herzensangelegenheit. Dadurch wird unser Unternehmen noch 
sichtbarer. Und auch uns ist daran gelegen, alle Generationen über 
die Firma und unseren Service aufzuklären. Vielleicht gewinnen wir 
dadurch sogar jemanden für unser Team oder für eine Ausbildung 
oder vielleicht sogar neue Kunden. Darüber würde ich mich sehr 
freuen.“ Und genau darum geht es auch beim Tag der Generatio-
nen, denn die Einwohner sollen Ihre Stadt entdecken und erleben. 
Angefangen vom Leistungsangebot der Vereine bis hin zur Auswahl 
der Händler sowie den Produkten und Dienstleistungen der Unter-
nehmen und Handwerker vor Ort. Es soll möglichst bunt und viel-
fältig werden und alle Generationen sollen angesprochen werden, 
verrät Lorenz. Der Wirtschaftsförderer wünscht dem Geschäftsfüh-
rer von NORAND bei seinen Vorhaben im Jahr 2018 viel Erfolg, Kraft 
und ein glückliches Händchen.

Tiergarten trauert um Braunbärin Susi
Am Samstag, dem 20. Januar 2018, musste Braunbärendame Susi 
(31 Jahre) im Delitzscher Tiergarten eingeschläfert werden. Susi 
teilte sich das Gehege mit dem männlichen Grizzlybären Knicki. 
Bereits vor 18 Monaten musste sich die Bärin wegen außenliegen-
der Tumore einer schweren Operation an den Milchdrüsen unter-
ziehen. Davon konnte sie sich gut erholen. In den letzten Tagen 
des Jahres 2017 zeigten sich dann jedoch Krankheitssymptome, 
die auf eine schwere Lungen- und Herzerkrankung hinwiesen. So-
fort eingeleitete Behandlungen führten jedoch zu keiner wesentli-
chen Verbesserung des Gesundheitszustandes. Schließlich trafen 
Leitung und Tierpfleger des Tiergartens am vergangenen Samstag 
die Entscheidung, die Braunbärin von ihrem Leiden zu erlösen.

Verkehrsraumeinschränkungen in Delitzsch  
vom 3. bis 16.2.2018
Straße: Spröda
Maßnahme: Vollsperrung, Waldblick 
Zeitraum: bis 2.3.2018
Ursache: Neubau Schmutzwasserkanalnetz im gesamten 

Ortsnetz

Straße: Kreuzgasse
Maßnahme: Vollsperrung zwischen Holzstraße und Zscherngasse
Zeitraum: 16.1.2018 bis 4.3.2018
Ursache: Haussanierung
Hinweis: Änderung Einbahnstraßenregelung
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Delitzscher Carneval Verein lädt ein zur 90er Party
Am 8. und 10. Februar ist es in Delitzsch wieder soweit - Fasching 
feiern mit dem DCV.
Die Delitzscher Narren laden ein zur 90er Party, in diesem Jahr an 
verschiedenen Spielorten.
Alle närrischen Weiber sind am 8. Februar im Kino Markt 20 genau 
richtig, denn dort geht ab 20 Uhr die Post ab. Die große Faschings-
festsitzung am 10. Februar findet wieder im Bürgerhaus, ebenfalls 
ab 20 Uhr statt, in Anwesenheit des Delitzscher Herzogenpaares 
Maik I. und Ines I.
Die 90er waren das Jahrzehnt von Boygroups und Girlbands. Das 
private Fernsehen bescherte uns unzählige Talkshows, die Wo-
chenshow und Comedy. Der Mauerfall war Geschichte und das Le-
ben auch im Osten bunter geworden. Noch hörte man Musik von 
CD und entdeckte die Welt des mobilen Telefonierens.
Der DCV lädt ein zu einer Zeitreise in die bunten Neunziger, lässt 
längst Vergessenes wieder auferstehen und lästert über die klei-
nen und großen Sünden des letzten Jahrzehnts des 20. Jahrhun-
derts. 

Der Kartenvorverkauf für beide Veranstaltungen ist bereits in vol-
lem Gange. Tickets gibt es in der Urlaub-Meer-Bar, in der Stadtin-
formation, im Bürgerhaus und bei Ronny (Tel.: 0157 37606812) 
zum Preis von 13 Euro. Spätentschlossene müssen an der Abend-
kasse 15 Euro berappen und laufen Gefahr, leer auszugehen.
Feiern Sie mit und erleben Sie eine bunte Show, glanzvoll gestaltet 
durch die Auftritte der DCV-Mariechen und den Gardetänzerinnen 
und gewürzt mit närrischen Kommentaren zum kleinen und gro-
ßen Zeitgeschehen. Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit alten 
Bekannten wie den Spicegirls oder Brisko Schneider, tanzenden 
Tetris-Bausteinen und anderen Narreteien.

DCV-Helau

Eisenbahn-Verkehrsgewerkschaft

OV Delitzsch - Seniorenvorstand E V G
Zu unserer Veranstaltung am 15. Februar d. J. laden wir die Mitglie-
der unserer Seniorengruppe herzlich ein. Unser OBM Herr Dr. Wil-
de wird über realisierte Vorhaben aus dem Jahr 2017 und geplante 
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Lebenssituation der 
Bürger unserer Stadt informieren.

Beginn: 14.00 Uhr
Ort: Sportlerheim des ESV Delitzsch
 Werkstättenweg

Wir hoffen auf Euer Interesse und zahlreiche Teilnahme!

Gewerkschaft Erziehung und  
Wissenschaft

Die GEW AG Senioren Delitzsch und Umgebung lädt alle Mitglieder 
sowie Gäste zur Februarveranstaltung ein, die am Mittwoch, dem 
7. Februar 2018, um 14:30 Uhr im Schulze-Delitzsch-Haus in der 
Kreuzgasse 10 stattfindet. Unkostenbeitrag für Eintritt und Füh-
rung ca. 4,00 Euro p. P. 
Danach treffen wir uns im „Blumencafe Pawlowski“ zum gemütli-
chen Kaffeetrinken.

Delitzscher Tennisclub 1921 e. V.

Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2018
Der Vorstand des Delitzscher Tennisclubs 1921 e. V. lädt gemäß 
Vereinssatzung (§ 14, Ziff. 3) zur diesjährigen ordentlichen Mitglie-
derversammlung ein. Diese Versammlung findet statt am Freitag, 
dem 23. März 2018, um 19:30 Uhr im Vereinshaus unserer Ten-
nisanlage. 

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Rechtmäßigkeit der Einberufung und Be-

schlussfähigkeit der Versammlung
3. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Bericht des Kassenwarts
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Diskussion zu den vorgetragenen Berichten
7. Entlastung des Vorstandes
8. Verlesung von Anträgen und ggf. Abstimmung hierüber (offene 

Abstimmung)
9. Diskussion, Aussprache, Vorschläge
10.  Schlusswort des Vorstandes

Änderungen zur Tagesordnung und sonstige Anträge sind bis spä-
testens 9. März 2018, beim Vorstand schriftlich einzureichen.

Mit sportlichen Grüßen

A. Lange R. Weikert
1. Vorsitzende 2. Vorsitzender

Heimspiele des NHV Concordia  
Delitzsch 2010 e. V.

Die nächsten Heimspiele des NHV Concordia Delitzsch 2010 e. V. 
finden an folgenden Tagen in der Mehrzweckhalle statt:

Sonnabend, 3. Februar 2018
14:00 Uhr, Bezirksklasse Männer
NHV Concordia Delitzsch - TuS Leipzig-Mockau

16:00 Uhr, Bezirksliga Frauen
NHV Concordia Delitzsch - HSG Neudorf/Döbeln

Weitere Informationen über die Mannschaften und den Verein fin-
den Sie im Internet unter www.nhv-concordia-delitzsch.de.

VitaMed sucht Übungsleiter_innen  
im Kindersport
Wir möchten unser Kursangebot im Kindersport weiter ausbauen. 
Dafür suchen wir händeringend nach Übungsleiter_innen. 

Wenn du einen guten Draht zu Kindern hast, gerne Sport treibst, 
mindestens 16 Jahre alt bist und Lust hast, dich weiterzuentwi-
ckeln, melde dich bei uns. 

Wir lernen dich an, bezahlen dir eine Übungsleiterausbildung und 
ein gutes Honorar.

Tel.: 034202 308444 oder per 
E-Mail: s.fienhold@vitamed-gesundheit.de



Anzeigenteilvom 03.02.2018 13  Amtsblatt Delitzsch



vom 03.02.201814 Amtsblatt Delitzsch  Amtsblatt Delitzsch  Vereine und Verbände

Betreuungsverein „Fürsorge“ e. V.
Veranstaltungen:
7.2.2018  Einführung und Beratung für ehrenamtliche Betreu-

er und  
Vorsorgebevollmächtige - Fallbesprechungen.

14.3.2018  Aufgaben als ehrenamtliche Betreuer
Beide Veranstaltungen beginnen 15 Uhr in den Räumen des Ver-
eins.

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 11 Uhr
Anmeldungen zum Informationsgespräch unter 034202 3747-11.
Betreuungsverein „Fürsorge“ e. V.
Beerendorfer Straße 1
04509 Delitzsch
_______________________________________________________

Selbsthilfegruppe für chronisch Darmerkrankte
Am Montag, dem 12.02.2018, um 18 Uhr findet in der Caféteria 
des Kreiskrankenhauses Delitzsch in der Dübener Straße unser 
nächstes Treffen statt. Alle Betroffenen aber auch Angehörige sind 
herzlich dazu eingeladen.

Thema:  Buchlesung durch die Stadtbibliothek

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ute Rohne, Tel.: 034202 
860515.

__________________________________________________

11. Große Frauentagsfeier im Delitzscher Bürgerhaus
Am Donnerstag, dem 8. März 2018, ist es wieder so weit. Die nun 
schon „11. Große Frauentagsfeier” findet ab 17:00 Uhr im Delitz-
scher Bürgerhaus statt. Mit Sektempfang, einem reichhaltigen Buf-
fet, Musik zum Tanz mit DJ Rocky sowie Showeinlagen mit der Thea-
ter Akademie Sachsen und der SG Pehritzsch wird allen Frauen viel 
geboten. Also liebe Frauen, wer mit uns auch in diesem Jahr zünf-
tig den Ehrentag der Frauen begehen möchte, sollte nicht lange 
überlegen. Natürlich ist das auch eine tolle Möglichkeit, Arbeits-
kolleginnen, Muttis, Omas oder Freundin mit einer Eintrittskarte zu 
überraschen. Verkauft werden die Karten zum Preis von 25,00 Euro 
ab dem 5. Februar von 10:00 bis 16:00 Uhr in unserem Büro. Bitte 
beachten Sie, dass die Karten nur im Vorverkauf erworben werden 
können - an der Abendkasse ist kein Verkauf. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie im Soziokulturellen Zentrum „Mittendrin”, Kose-
bruchweg 14 - Tel. 034202 63764.

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Delitzsch

Das Amtsblatt erscheint 14-täglich in den ungeraden Wochen jeweils samstags für 
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- Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
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Katholische Pfarrei „St. Klara“

Gottesdienste und Zusammenkünfte  
vom 04. bis 16.02.2018 in Delitzsch
Sonntag, 04.02.
8.00 Uhr  Hl. Messe
9.30 Uhr  Hl. Messe im St.-Marien-Heim
10.30 Uhr  Hl. Messe
Montag, 05.02.
8.00 Uhr  Hl. Messe
14.30 Uhr  Seniorentreff
Dienstag, 06.02.
15.00 Uhr  Religionsunterricht 1. + 2. Klasse
16.00 Uhr  Religionsunterricht 3. + 4. Klasse
19.00 Uhr  Canisius-Kreis
Mittwoch, 07.02.
17.30 Uhr  Eucharistische Anbetung
18.00 Uhr  Hl. Messe
19.00 Uhr  Chor
Donnerstag, 08.02.
9.30 Uhr  Hl. Messe im St.-Marien-Heim
Freitag, 09.02.
8.00 Uhr  Hl. Messe
15.00 Uhr  Kinderchor
19.19 Uhr  Pfarreifasching im Bürgerhaus
Sonntag, 11.02.
8.00 Uhr  Hl. Messe
10.30 Uhr  Hl. Messe
17.00 Uhr  Segensfeier für (Ehe-)Paare
Montag, 12.02.
14.00 Uhr  Hl. Messe, anschl. Seniorenfasching

Mittwoch, 14.02. (Aschermittwoch)
18.00 Uhr  Hl. Messe
19.00 Uhr  Chor
Donnerstag, 15.02.
9.30 Uhr  Hl. Messe im St.-Marien-Heim
Freitag, 16.02.
8.00 Uhr  Hl. Messe
Anschriften:
Telefon Pfarrbüro 034202 52159
Fax Pfarrbüro 034202 52175
E-Mail delitzsch.st-klara@bistum-magdeburg.de

Pfarrer M. Poschlod
Lindenstraße 4, Delitzsch, Tel.: 034202 329706

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Delitzsch, Securiusstraße 21a

Gottesdienste und Veranstaltungen vom 04. bis 14.02.2018
Sonntag, d. 04.02.2018
10:00 Uhr Gottesdienst
10:00 Uhr Vorsonntagsschule
Montag, d. 05.02.2018
19:30 Uhr Chorprobe
Mittwoch, d. 07.02.2018
20:00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, d. 11.02.2018 
10:00 Uhr Gottesdienst
Montag, d. 12.02.2018
19:30 Uhr Chorprobe
Mittwoch, d. 14.02.2018
20:00 Uhr Gottesdienst
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Freitag, 16.2.2018
19.00 Uhr Unser Leben und Dienst als Christ
20.00 Uhr Versammlungsbibelstudium
 Betrachtung des Buches „Jesus - Der Weg, die Wahr-

heit, das Leben“

Eintritt frei   Keine Kollekte

Evangelische Kirchengemeinde

Gottesdienste und Veranstaltungen vom 3. bis 18.2.2018
Sonntag, d. 4.2.2018 
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl - Gemeinde-

haus
Montag, d. 5.2.2018
16.00 Uhr  Musikalische Früherziehung - Gemeindehaus 
17.30 Uhr  Posaunenchor - Gemeindehaus 
19.30 Uhr  Kantorei - Gemeindehaus
Donnerstag, d. 8.2.2018
15.30 Uhr  Kinderchor - Gemeindehaus
16.15 Uhr  Kinderkirche - Gemeindehaus 
17.15 Uhr  Teenykreis - Gemeindehaus
Freitag, d. 9.2.2018
10.00 Uhr  Gottesdienst - St. Georg Hospital
Sonntag, d. 11.2.2018 
10.00 Uhr  Gottesdienst - Gemeindehaus
Dienstag, d. 13.2.2018
14.00 Uhr  Seniorenkreis - Gemeindehaus 
17.00 Uhr  Bibel im Gespräch - Gemeindehaus
Dienstag, d. 13.2. bis Donnerstag, d. 15.2.2018
ab 9.00 Uhr  Kinderbibeltage - Gemeindehaus 
Donnerstag, d. 15.2.2018
09.30 Uhr  Andacht - Diakonie Tagespflege Gellertstr.
Freitag, d. 16.2.2018
  9.30 Uhr  Gottesdienst - Caritas Altenpflegeheim
10.00 Uhr  Gottesdienst - St. Georg Hospital
15.00 Uhr  Café International - Gemeindehaus
Sonntag, d. 18.2.2018
10.00 Uhr  Gottesdienst - Gemeindehaus 
17.00 Uhr  Klavierkonzert - Gemeindehaus 

Anschriften:
Pfarrer St. Pecusa Schloßstr. 6, Tel. 989637 
Kantor J. Topfstedt Tel. 0176 21815299
Gemeindepädagogin 
B. Herkt Tel. 0163 6413440
Gemeindebüro Schloßstr. 6, Tel. 53179, Fax 53198 
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 10 bis 12 Uhr und
 Dienstag 14 bis 18 Uhr 
E-Mail Ev.Kirche-Delitzsch@t-online.de
Internet www.delitzsch-online.de/ev.kirche

Spendenkonto bei der Sparkasse Leipzig: 
IBAN: DE31 8605 5592 2280 0066 70; BIC: WELADE8LXXX

Jehovas Zeugen - Delitzsch
Königreichssaal Petersroda, Hauptstraße 10a

Sonntag, 4.2.2018
9.30 Uhr Vortrag
 Thema: „Jesus Christus - der neue Herrscher der 

Erde“
10.00 Uhr Wachtturm-Studium
 Thema: „Ich weiß, dass er auferstehen wird“

Freitag, 9.2.2018
19.00 Uhr Unser Leben und Dienst als Christ
20.00 Uhr Versammlungsbibelstudium
 Betrachtung des Buches „Jesus - Der Weg, die Wahr-

heit, das Leben“

Sonntag, 11.2.2018
9.30 Uhr Vortrag
 Thema: „Wirst du dem Geschick dieser Welt entge-

hen?“
10.00 Uhr Wachtturm-Studium
 Thema: „Ich setze meine Hoffnung auf Gott“

Anzeigen

04509 Delitzsch · Bitterfelder Str. 19 · www.bestattungen-bothur.de

Tag & Nacht Tel. 03 42 02/5 15 50

y Berufserfahrung seit 1974
y Erstes Delitzscher Bestattungsinstitut
y Mitglied in der Landesinnung der Bestatter Sachsen
y Einheimisches Familienunternehmen mit Heimbürgin
y Individuelle Bestattungen – würdevoll und preiswert
y Bestattungsvorsorge zu Lebzeiten

B e s t a t t u n g e n
Der Meisterbetrieb!

Blumen trösten mehr als 1000 Worte Anziege

Egal ob als Kranz oder kunstvolles Gesteck: witterungsbestän-
dige floristische Werkstücke mit viel Liebe zum Detail gibt es in 
großer Auswahl beim Einzelhandels- oder Friedhofsgärtner. Die 
Experten fertigen in Absprache mit ihren Kunden auch indivi-
duelle Gesteck-Kreationen an, in die auf Wunsch z. B. Engels-
Statuen eingearbeitet werden können. Wer Pflanzen nach ihrer 
Symbolik auswählen möchte, kann sich beim Gärtner ebenfalls 
beraten lassen. Palme und Ilex stehen z. B. für Frieden, Kiefer 
für Freundschaft und Wacholder für ewiges Leben. Misteln wird 
Glück zugeschrieben und Fichten Hoffnung sowie Kraft. GMH
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Bekanntmachung der Gemeinde Rackwitz
Der Rackwitzer Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.01.2018 mit Beschluss-Nr. 2/2018 die Jahresrechnung 2016 der 
Gemeinde Rackwitz mit folgendem Ergebnis festgestellt:
Ergebnisrechnung
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  9.377.791,61 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  9.517.770,04 EUR
Ordentliches Ergebnis  - 139.978,43 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren  0 EUR
Saldo des ordentlichen Ergebnisses einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen  - 139.978,43 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  482.031,44 EUR
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen  230.963,46 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen  251.067,68 EUR
Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren  - 1.816.129,83 EUR
Saldo des außerordentlichen Ergebnisses einschl. der Abdeckung von Fehlbeträgen  - 1.565.062,15 EUR
Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses  - 139.978,43 EUR
Gesamtbetrag des außerordentlichen Gesamtergebnisses - 1.565.062,15 EUR
Gesamtergebnis  - 1.705.040,58 EUR

Finanzrechnung
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.610.427,70 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.706.663,18 EUR
Zahlungsmittelüberschuss 903.764,52 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.212.929,96 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.728.565,54 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  - 515.635,58 EUR
Finanzierungsmittelüberschuss  388.128,94 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  3.300.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  3.774.111,86 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  - 474.111,86 EUR
Saldo aus haushaltsfremden Vorgängen  51.993,49 EUR
Änderung des Finanzmittelbestandes  - 33.989,43 EUR
Endbestand an liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 3.209.513,63 EUR

Die örtliche Prüfung wurde vom Rechnungsprüfungsamt der Stadtverwaltung Eilenburg mit positiven Prüfvermerk und der Empfehlung zur 
Feststellung durchgeführt.
Die Jahresrechnung 2016 liegt gem. § 76 Abs. 4 SächsGemO in der Zeit vom
05.02. - 13.02.2018 im Rathaus Rackwitz, Zimmer 26, zu den üblichen Dienstzeiten zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Montag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Rackwitz, den 26.01.2018

Schwalbe
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Rackwitz

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der Ergänzungssatzung „Wohngebiet an der Buchenwalder Straße“

Der Gemeinderat Rackwitz hat in seiner Sitzung am 25.01.2018 
mit Beschluss-Nr. 10/2018 den Entwurf der Ergänzungssatzung 
„Wohngebiet an der Buchenwalder Straße“ gemäß § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB in der Fassung vom Januar 2018 samt Begründung 
gebilligt, zur öffentlichen Auslegung beschlossen und zur Unter-
richtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und Nachbargemeinden gemäß § 2  

Abs. 2 BauGB bestimmt.  Der Entwurf der Ergänzungssatzung 
„Wohngebiet an der Buchenwalder Straße““ wird gemäß § 34 Abs.4  
Nr. 3 i.V.m. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich in der Zeit 
vom 05.02.2018 bis zum einschließlich 09.03.2018 im Rathaus 
Rackwitz, Hauptstraße 11 in 04509  Rackwitz öffentlich ausgelegt. 
Es wird darauf hingewiesen, das gemäß § 34 Abs.4 Nr. 3 i.V.m. § 13 
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und 



vom 03.02.201818 Amtsblatt Delitzsch  Amtliche Bekanntmachungen

Polizeiverordnung über öffentliche Sicherheit 
und Ordnung in der Gemeinde Rackwitz
Aufgrund von § 1 in Verbindung mit § 9 Abs. 1 des Sächsischen 
Polizeigesetzes (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. August 1999 (SächsGVBl. 16/1999, S. 466), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2013 (SächsGV-
Bl. 17/2013, S. 890) hat der Gemeinderat der Gemeinde Rackwitz 
in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Januar 2018 folgende Polizei-
verordnung erlassen.

Inhaltsverzeichnis:
I. ALLGEMEINE REGELUNGEN
§ 1 Geltungsbereich, Zuständigkeit
§ 2 Begriffsbestimmungen

II. SCHUTZ GEGEN LÄRMBELÄSTIGUNG
§ 3 Schutz der persönlichen Ruhe
§ 4 Benutzung von akustischen Geräten und Musikinstrumenten
§ 5 Lärm aus Gast- und Veranstaltungsstätten
§ 6 Benutzung von Sport- und Spielstätten sowie Grünanlagen
§ 7 Benutzung von Wertstoffcontainern und sonstigen Abfallbehäl-
tern

III. TIERE
§ 8 Tierhaltung
§ 9 Verunreinigung durch Tiere
§ 10 Tierfütterungsverbot
§ 11 Anzeige- und Bekämpfungspflicht von Ratten

IV. VERHALTEN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH
§ 12 Fahrzeugwartung
§ 13 Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften und Bemalen
§ 14 Abfallentsorgung
§ 15 Öffentliche Belästigungen und Störungen
§ 16 Schneeüberhang und Eiszapfen
§ 17 Lichtraumprofil
§ 18 Abbrennen offener Feuer

V. HAUSNUMMERN
§ 19 Vorschriften zum Anbringen von Hausnummern 6

VI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 20 Zulassung von Ausnahmen
§ 21 Ordnungswidrigkeiten
§ 22 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

I. Allgemeine Regelungen

§ 1  
Geltungsbereich
Diese Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet der Gemeinde 
Rackwitz mit ihren Ortsteilen Biesen, Brodenaundorf, Kreuma, 
Lemsel, Podelwitz, Rackwitz und Zschortau.

§ 2  
Begriffsbestimmungen
(1) Öffentliche Straßen sind alle Straßen, Wege und Plätze, die dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet sind (§ 2 Abs. 1 Sächsisches Stra-
ßengesetz - SächsStrG), auf denen ein tatsächlicher öffentlicher 
Verkehr stattfindet sowie solche, die sich in der Straßenbaulast 
der Gemeinde Rackwitz befinden. Hierzu gehören insbesondere 
Geh - und Radwege, Parkplätze, Randstreifen, Fahrbahnen, Passa-
gen, Brücken, Tunnel, Durchlässe, Treppen, Stützmauern, Plätze, 
Haltstellen, Haltestellenbuchten, Böschungen, Lärmschutzanla-
gen und Gräben.
(2) Öffentliche Anlagen sind allgemein zugängliche insbeson-
dere gärtnerisch gestaltete Grün- und sonstige Anlagen, die der 
Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und 
Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanla-

Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB abgesehen wird.
In der Ergänzungssatzung sind entsprechend § 34 Abs. 5 BauGB 
i.V.m. § 2a Satz 2 Nr. 1 BauGB die wesentlichen Umweltauswirkun-
gen der Satzung dargelegt.
Die Auslegung erfolgt  in der Bauverwaltung im Rathaus Rackwitz 
2. OG Zimmer 32, Hauptstraße 11 in 04519 Rackwitz während der 
Dienstzeiten:

Montag  8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 12.00 Uhr

Der Entwurf der Ergänzungssatzung ist im Internet auf der Seite der 
Gemeinde Rackwitz unter: 
http://www.gemeinde-rackwitz.de/bebauungsplaene.html
und auf dem offiziellen Portal für Bürgerbeteiligung des Freistaats 
Sachsen abrufbar.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Ergänzungssatzung unberücksichtigt 
bleiben.

Rackwitz, den 26.01.2018

Schwalbe 
Bürgermeister

Gemeinde Rackwitz
- Der Bürgermeister -

Darstellung des Plangebietes zum Entwurf  
der Ergänzungssatzung „Wohngebiet an der  
Buchenwalder Straße“

Abbildung 1 - Darstellung des Plangebietes „Wohngebiet an der 
Buchenwalder Straße“

Rackwitz, den 26.01.2018

Schwalbe
Bürgermeister
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ter und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten. Die 
besonderen Vorschriften zu Ruhezeiten (§ 3) dieser Polizeiverord-
nung sind einzuhalten.
(2) Das in Abs. 1 geregelte Gebot zur Vermeidung von Lärm gilt 
auch für die Besucher von Veranstaltungsstätten bzw. Versamm-
lungsräumen.
(3) Gaststätten mit Außenbewirtschaftung sind gemäß § 3 an die 
Ruhezeiten gebunden. Ausnahmen können im Einzelfall geneh-
migt werden.
(4) Die Vorschriften des SächsSFG, des Sächsischen Gaststätten-
gesetzes (SächsGastG), des Sächsischen Versammlungsgesetzes 
(SächsVersG), der Sächsischen Bauordnung (SächsBO) sowie des 
BImSchG und der auf diesem Gesetz beruhenden Verordnungen 
bleiben von dieser Regelung unberührt.

§ 6  
Benutzung von Sport- und Spielstätten sowie Grünanlagen
(1) Öffentliche Spiel- und Sportplätze sowie Grünanlagen, die we-
niger als 50 m von der Wohnbebauung entfernt sind, dürfen nur in 
der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr benutzt werden.
(2) Abs. 1 gilt nicht für die Nutzung durch Schulen und Kinderta-
gesstätten sowie für organisierte Sportveranstaltungen. Insoweit 
sind die jeweiligen Nutzer allerdings dazu verpflichtet, besondere 
Rücksicht auf das Ruhebedürfnis der Anwohner zu nehmen.
(3) Die Vorschriften des SächsSFG, der SächsBO sowie des BIm-
SchG und er dazu erlassenen Verordnungen bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 7  
Benutzung von Wertstoffcontainern und sonstigen 
Abfallbehältern
(1) Das Einwerfen von Wertstoffen in die dafür vorgesehenen Behält-
nisse (Wertstoffcontainer) ist an Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr 
bis 07.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. Zusätz-
lich ist an Samstagen zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr auf das 
Ruhebedürfnis der Anwohner Rücksicht zu nehmen.
(2) Es ist untersagt, Abfälle, Wertstoffe oder andere Gegenstände 
auf oder neben die Wertstoffcontainer zu stellen. Insbesondere ist 
es untersagt, die öffentlichen Straßen und Anlagen gem. § 2 dieser 
Verordnung durch weggeworfene Abfälle zu verschmutzen.
(3) Es ist untersagt, größere Abfallmengen in die zur allgemeinen 
Benutzung aufgestellten Abfallbehälter einzubringen. Insbeson-
dere ist das Einbringen von in Haushalten oder Gewerbebetrieben 
angefallenen Abfällen untersagt.
(4) Die Vorschriften des BImSchG und der dazu erlassenen Verord-
nungen, des SächsSFG, des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
und des Sächsischen Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetzes 
(SächsABG) bleiben von dieser Verordnung unberührt.

III. Tiere

§ 8  
Tierhaltung
(1) Tiere sind so zu halten und durch geeignete Personen zu be-
aufsichtigen, dass Menschen, andere Tiere oder Sachen nicht be-
lästigt oder gefährdet werden. Geeignet ist jede Person, die durch 
Zuruf zuverlässig auf das Tier einwirken kann und die zum Führen 
des Tieres körperlich in der Lage ist.
(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen sowie an-
derer Tiere, die ebenso wie diese durch ihre Körperkraft, Gift oder 
Verhalten Personen gefährden können, ist der Gemeinde Rackwitz 
unverzüglich anzuzeigen. Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen 
zur Vermeidung von Gefährdungen und Schäden durch das Tier hat 
der Halter zu veranlassen und umzusetzen.
(3) Hunde müssen innerhalb geschlossener Ortslagen auf öffent-
lichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen 
nach § 2 stets durch hierfür geeignete Personen (vgl. Abs. 1) an 
der Leine geführt werden. Der Tierhalter oder- führer hat sein Tier 
von öffentlich zugänglich Liegewiesen, Anpflanzungen, Rabatten, 
landwirtschaftlich genutzten Weideflächen und Spielplätzen fern-
zuhalten.

gen, Park - und Sportanlagen und allgemein zugängliche Kinder-
spielplätze sowie Gewässer. Dazu zählen alle Wasserflächen ein-
schließlich ihrer Uferbereiche und Gewässerrandstreifen, welche 
in der Zuständigkeit der Gemeinde Rackwitz liegen.
(3) Öffentliche Einrichtungen im Sinne dieser Polizeiverordnung 
sind in öffentlichen Bereichen befindliche Brunnen, Gewässer, 
Wartehäuschen, Telefonzellen, Sitzgelegenheiten, Einfriedungen, 
Spielgeräte, Einfriedungen, Hinweisschilder sowie Abfall- und 
Wertstoffbehälter.

II Schutz gegen Lärmbelästigung

§ 3  
Schutz der persönlichen Ruhe
(1) Es ist untersagt, Sonntag bis Donnerstag in der Zeit von 22 bis 
6 Uhr des nächsten Tages, Freitag und Sonnabend in der Zeit von 
24 bis 8 Uhr des nächsten Tages sowie Sonnabend, Sonntag und 
an Feiertagen von 13 bis 15 Uhr die Ruhe anderer mehr als unver-
meidbar zu stören.
(2) Die Gemeinde Rackwitz kann im Einzelfall Ausnahmen vom 
Verbot des Abs. 1 zulassen, wenn besondere öffentliche Interes-
sen die Durchführung der Arbeiten und Veranstaltungen während 
der Nacht erfordern. Soweit für die Arbeiten eine nach sonstigen 
Vorschriften eine behördliche Erlaubnis erforderlich ist, entschei-
det die Erlaubnisbehörde über die Zulassung der Ausnahme. Ein 
Rechtsanspruch auf Ausnahme besteht nicht.
(3) Die zusätzliche Ruhezeit an Sonnabenden, Sonntagen und Fei-
ertagen zwischen 13 und 15 Uhr gilt nicht für die Nutzung durch 
Schulen und Kindertagesstätten sowie für organisierte Sportveran-
staltungen.
(4) Private Haus- und Gartenarbeiten, welche die Ruhe anderer 
stören, dürfen über den Abs. 1 und 2 hinaus nicht in der Zeit ab  
20 Uhr durchgeführt werden.
Zu den privaten Haus- und Gartenarbeiten gehören zum Beispiel:
- der Betrieb von Rasenmähern
- das Häckseln von Gartenabfällen
- der Betrieb von Bodenbearbeitungsgeräten
- das Hämmern
- das Sägen
- das Bohren
- das Holzspalten
- das Ausklopfen von Teppichen, Matratzen und Ähnlichem
(5) Die Vorschriften der 32. Verordnung zur Durchführung des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinenlärm-
schutzverordnung - 32. BlmSchV) in der jeweils gültigen Fassung 
sowie die Bestimmungen des Gesetzes über Sonn- und Feiertage 
im Freistaat Sachsen (SächsSFG) bleiben unberührt.

§ 4  
Benutzung von akustischen Geräten und Musikinstrumenten
(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabege-
räte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-
akustische Geräte zur Lauterzeugung dürfen nur so benutzt werden, 
dass andere nicht unzumutbar belästigt werden. Dies gilt nicht
- für behördlich genehmigte Umzüge, Märkte, Messen und Ver-

anstaltungen, die einem herkömmlichen Brauch oder einem 
landwirtschaftlichen Zweck entsprechen, soweit dies zu deren 
Durchführung erforderlich ist.

- für amtliche und amtlich genehmigte Durchsagen.
(2) Die Gemeinde Rackwitz kann in begründeten Einzelfällen von 
den Verboten des Absatzes 1 Ausnahmen zulassen.
(3) Die Vorschriften des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) und der auf diesem Gesetz beruhenden Verordnungen so-
wie SächsSFG bleiben unberührt.

§ 5  
Lärm aus Veranstaltungsstätten
(1) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass aus Veran-
staltungsstätten oder Versammlungsräumen innerhalb bebauter 
Gebiete oder in der Nähe von Wohngebäuden kein Lärm nach au-
ßen dringt, durch den andere unzumutbar belästigt werden. Fens-
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(3) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffent-
lichen Anlagen nach § 2 ist das Liegenlassen, Wegwerfen oder 
Ablagern von Gegenständen außerhalb dafür vorgesehener Be-
hältnisse verboten. Das betrifft auch das Wegwerfen von Zigaret-
tenkippen und Kaugummis.

§ 15  
öffentliche Belästigungen und Störungen
(1) Es ist untersagt, Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder 
sonstige Anlagenteile von öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen sowie Anlagen und Einrichtungen nach § 2 aufzugraben oder 
zu entfernen oder dort offene Feuer zu entzünden.
(2) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentli-
chen Anlagen nach § 2 ist es verboten zu nächtigen, wenn dadurch 
andere Personen erheblich belästigt werden.
(3) Wohnmobile, Wohnanhänger und Zelte dürfen auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen nach 
§ 2 außerhalb ausgewiesener und genehmigter Campingplätze zu 
Wohn- und Übernachtungszwecken nicht ab-/aufgestellt werden.
(4) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentli-
chen Anlagen nach § 2 ist verboten:
a) aufdringliches und aggressives Betteln, beispielsweise durch 

Ansprechen und körperliches Bedrängen oder in deutlich al-
koholisiertem oder anderweitig berauschtem Zustand sowie 
erhebliches Belästigen anderer Personen durch aufdringliches 
oder aggressives Verhalten,

b) Zerschlagen von Flaschen oder anderen Gegenständen,
c) Außenmöblierungen sowie Anlagen und Einrichtungen nach  

§ 2 wie z.B. Spielgeräte, Bänke, Papierkörbe, Schilder, Denk-
mäler u. ä. zweckwidrig zu benutzen, zu beschriften, zu bekle-
ben, zu bemalen, zu beschmutzen und zu beschädigen oder an 
andere Orte zu verbringen,

d) das gefährdende, behindernde oder Anlagen beschädigende 
Befahren mit Sport- und Freizeitgeräten wie z.B. Inline-Skatern, 
Skateboards, Rollschuhen und Cross-, BMX- und Mountain-
bikes.

(5) Am 1. Januar jeden Jahres sind die Rückstände der Silvester-
nacht entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde 
Rackwitz zu beseitigen.

§ 16  
Schneeüberhang und Eiszapfen
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, insbesondere an 
Dachrinnen, die im öffentlichen Verkehrsraum eine Gefährdung 
darstellen, sind vom Eigentümer des Gebäudes oder dessen Be-
auftragten zu entfernen

§ 17  
Lichtraumprofil
Der Eigentümer und/oder Verfügungsberechtigte von Grundstü-
cken hat dafür Sorge zu tragen, dass
- durch Hecken oder ähnliche Pflanzungen nicht die Nutzung der 

Gehwege und Fahrbahnen und deren Zubehör beeinträchtigt 
wird,

- im Bereich der Sichtdreiecke bei einmündenden Straßen nur 
solche Pflanzungen erfolgen, die eine Wuchshöhe von 80 cm 
nicht überschreiten bzw. vorhandene Pflanzungen auf einer 
Wuchshöhe von max. 80 cm gehalten werden.

§ 18  
Abbrennen offener Feuer
(1) Keiner Genehmigung bedürfen Koch- und Grillfeuer mit tro-
ckenem unbehandeltem bzw. naturbelassenem Holz in befestig-
ten Feuerstätten, kleinen Holzbrennöfen (sog. Aztekenöfen) oder 
Feuerschalen bis 100 cm Durchmesser oder mit handelsüblichen 
Grillmaterialien (z.B. Grillbrikett) in handelsüblichen Grillgeräten.
(2) Genehmigungspflichtig ist das Abbrennen von offenen Feuern.
(3) Das Abbrennen ist zu untersagen oder kann mit Auflagen ver-
bunden werden, wenn Umstände bestehen, die ein gefährdungs-
freies Abbrennen nicht ermöglichen. Solche Umstände können 
insbesondere extreme Trockenheit, starker und böiger Wind, die 

(4) § 28 der Straßenverkehrsordnung (StVO), § 121 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes (OWiG) sowie das Gesetz zum Schut-
ze der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden (GefHundG) und die 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur 
Durchführung des Gesetzes zum Schutze der Bevölkerung vor ge-
fährlichen Hunden (DVOGefHundG) bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

§ 9  
Verunreinigung durch Tiere
(1) Der Halter oder Führer eines Tieres hat dafür zu sorgen, dass 
das Tier Flächen und Anlagen nach § 2 nicht verunreinigt.
(2) Die entgegen Abs. 1 durch Tiere verursachten Verunreinigungen 
sind vom jeweiligen Tierführer unverzüglich zu beseitigen. Zu die-
sem Zweck sind ausreichend geeignete Hilfsmittel für die Aufnah-
me und den Transport der Verunreinigungen mitzuführen und auf 
Verlangen vorzuweisen.
(3) Die Vorschriften des KrWG sowie SächsABG bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 10  
Tierfütterungsverbot
Verwilderte Tiere, insbesondere Katzen und Tauben, dürfen im Gel-
tungsbereich nach § 1 dieser Verordnung nicht gefüttert werden.

§ 11  
Anzeige- und Bekämpfungspflicht von Ratten
(1) Die Eigentümer von bebauten und unbebauten Grundstücken 
innerhalb der geschlossenen Ortschaft sind verpflichtet, die dort 
auftretenden Ratten zu bekämpfen. 
Die Feststellung von Rattenbefall und die eingeleiteten Maßnah-
men sind der Gemeinde Rackwitz unverzüglich anzuzeigen.
(2) Wer die tatsächliche Nutzung über die in Abs. 1 genannten 
Grundstücke ausübt, ist neben dem Eigentümer für die Rattenbe-
kämpfung und die Anzeige verantwortlich.

IV. Verhalten im öffentlichen Bereich

§ 12  
Fahrzeugwartung
Es ist verboten an Fahrzeugen aller Art auf öffentlichen Straßen, 
in öffentlichen Anlagen oder an Gewässern, Reinigungs-, Unterhal-
tungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.

§ 13  
Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften und Bemalen
(1) Es ist verboten, öffentliche Straßen, öffentliche Anlagen sowie 
Einrichtungen und Gebäude durch unbefugtes Anbringen von Pla-
katen und anderen Werbemitteln zu verunreinigen oder zu beschä-
digen und andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften, zu 
bemalen oder mit Graffiti zu versehen.
(2) Die Vorschriften der Sondernutzungs- und Sondernutzungs-
gebührensatzung der Gemeinde Rackwitz, des öffentlichen Bau-
rechts sowie der StVO bleiben unberührt.

§ 14  
Abfallentsorgung
(1) Werden Speisen und/oder Getränke an Ort und Stelle verab-
reicht, so sind vom Betreiber des Verkaufes bzw. seinen Beauftrag-
ten für Speisereste und Abfälle geeignete Behälter in ausreichen-
der Anzahl bereit zu stellen und bei Bedarf zu leeren, spätestens 
aber täglich nach Geschäftsschluss.
(2) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffent-
lichen Anlagen nach § 2 zur allgemeinen Benutzung aufgestellte 
Kleinabfallbehälter dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestim-
mung für Kleinabfälle benutzt werden. 
Es entspricht nicht der Zweckbestimmung dieser Abfallbehälter, 
wenn Abfälle größeren Umfangs oder in Haushalten und Gewerbe-
betrieben anfallende Abfälle eingebracht werden.
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9. entgegen § 7 Abs. 3 größere Abfallmengen in die allgemein be-
nutzbaren Abfallbehälter einbringt,

10. entgegen § 8 Abs. 1 Tiere so hält oder durch ungeeignete Per-
sonen beaufsichtigen lässt, dass Menschen, Tiere oder Sachen 
belästigt oder gefährdet werden

11. entgegen § 8 Abs. 2 das Halten der dort genannten Tiere nicht 
bei der Gemeinde Rackwitz anzeigt,

12. entgegen § 8 Abs. 2 nicht die erforderlichen Vorsichtsmaßnah-
men zur Vermeidung von Gefährdungen und Schäden durch die 
dort genannten Tiere veranlasst oder umsetzt,

13. entgegen § 8 Abs. 3 Hunde unangeleint innerhalb geschlosse-
ner Ortslagen auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen so-
wie in öffentlichen Anlagen führt oder diese nicht von öffentlich 
zugänglichen Liegeweisen, Anpflanzungen, Rabatten, landwirt-
schaftlich genutzten Weideflächen oder Spielplätzen fernhält,

14. entgegen § 9 Abs. 1 zulässt, dass Flächen nach § 2 dieser Ver-
ordnung durch Tiere verunreinigt werden

15. entgegen § 9 Abs. 2 Verunreinigungen durch Tiere nicht besei-
tigt oder keine geeigneten Hilfsmittel für Aufnahme und Trans-
port von Verunreinigungen durch Tiere mitführt,

16. entgegen § 10 verwilderte Tiere füttert,
17. entgegen § 11 Abs. 1 als Verpflichteter festgestellten Ratten-

befall nicht unverzüglich bekämpft und den Befall sowie die 
Bekämpfung bei der Gemeinde Rackwitz anzeigt,

18. entgegen § 12 an Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen, in öf-
fentlichen Anlagen oder an Gewässern Unterhaltungs- und Re-
paraturarbeiten durchführt,

19. entgegen § 13 Abs. 1 durch unbefugtes Anbringen von Plaka-
ten und anderen Werbemitteln oder durch Graffiti öffentliche 
Straßen, Anlagen, Einrichtungen und Gebäude oder andere als 
dafür zugelassene Flächen verunreinigt oder beschädigt,

20. entgegen § 14 Abs. 1 beim Verkauf von Speisen und Getränken 
keine geeigneten Behälter in ausreichender Anzahl für Speise-
reste und Abfälle bereitstellt und leert,

21. entgegen § 14 Abs. 2 in Kleinabfallbehältern auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen in 
Haushalten oder Gewerbebetrieben angefallenen Müll ent-
sorgt,

22. entgegen § 14 Abs. 3 Gegenstände, Zigarettenkippen und Kau-
gummis außerhalb dafür vorgesehener Behältnisse ablagert, 
wegwirft oder liegen lässt,

23. entgegen § 15 Abs. 1 Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen 
oder sonstige Anlagenteile von öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie Anlagen und Einrichtungen aufgräbt oder 
entfernt oder dort offene Feuer entzündet,

24. entgegen § 15 Abs. 2 auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plät-
zen sowie in öffentlichen Anlagen nächtigt und damit Personen 
erheblich belästigt,

25. entgegen § 15 Abs. 3 Wohnmobile, Wohnanhänger und Zelte auf 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen 
Anlagen zu Wohn- und Übernachtungszwecken ab-/aufstellt,

26. entgegen § 15 Abs. 4a aufdringlich oder aggressiv bettelt, in 
deutlich alkoholisiertem oder anderweitig berauschtem Zu-
stand andere Personen körperlich bedrängt bzw. andere Perso-
nen durch aufdringliches oder aggressives Verhalten erheblich 
belästigt,

27. entgegen § 15 Abs. 4b Flaschen oder andere Gegenstände zer-
schlägt,

28. entgegen § 15 Abs. 4c Außenmöbilierungen, Anlagen und Ein-
richtungen zweckwidrig benutzt, beklebt, bemalt, beschmutzt, 
beschädigt oder an andere Orte verbringt,

29. entgegen § 15 Abs. 4d Anlagen mit Sport- und Freizeitgeräten 
in gefährdender, behindernder oder beschädigender Art und 
Weise befährt,

30. entgegen § 15 Abs. 5 die Rückstände der Silvesternacht nicht 
am 1. Januar entsprechend der Straßenreinigungssatzung der 
Gemeinde Rackwitz beseitigt,

31. entgegen § 16 Schneeüberhänge und Eiszapfen nicht entfernt,
32. entgegen § 17 es als Eigentümer und/oder Verfügungsberech-

tigter unterlässt, Beeinträchtigungen durch Hecken oder ähnli-
che Anpflanzungen zu beseitigen,

unmittelbare Nähe des Waldes, die unmittelbare Nähe eines La-
gers mit feuergefährlichen Stoffen usw. sein.
(4) Die Vorschriften des KrWG, des SächsABG, der Verordnung 
der Sächsischen Staatsregierung über die Entsorgung von pflanz-
lichen Abfällen (PflanzAbfV), des Waldgesetzes des Freistaates 
Sachsen (SächsWaldG), des BImSchG und der hierzu erlassenen 
Verordnungen sowie der Verordnung des SMUL zur Verhinderung 
schädlicher Umwelteinwirkungen bei austauscharmen Wetterla-
gen (SächsSmogVO), der Naturschutzgesetze und aufgrund de-
rer erlassener Rechtsvorschriften und des Sächsischen Nachbar-
rechtsgesetz (SächsNRG) bleiben unberührt.

V. Hausnummern

§ 19  
Vorschriften zum Anbringen von Hausnummern
(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem 
Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde Rack-
witz festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.
(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus 
einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummern-
schilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in 
einer Höhe von nicht mehr als 3 m an der der Straße zugekehrten 
Seite des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäude-
eingang oder, wenn sich der Gebäudeeingang nicht an der Stra-
ßenseite befindet, an der dem Grundstückzugang nächst gelege-
nen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die von der Straße 
zurückliegen, können die Hausnummern am Grundstückseingang 
angebracht werden.
(3) Die Gemeinde Rackwitz kann im Einzelfall anordnen, wo, wie 
und in welcher Ausführung Hausnummern anzubringen sind, so-
weit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
geboten ist.

VI. Schlussbestimmungen

§ 20  
Zulassung von Ausnahmen
Entsteht für den Betroffenen eine nicht zumutbare Härte, so kann 
die Gemeinde Rackwitz Ausnahmen von den Vorschriften dieser 
Polizeiverordnung zulassen, sofern keine öffentlichen Interessen 
entgegenstehen.

§ 21  
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 Abs. 1 SächsPolG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 3 Abs. 1 und 4, ohne eine Ausnahmegenehmigung 

nach § 3 Abs. 2 zu besitzen, die Ruhe anderer mehr als unver-
meidbar stört,

2. entgegen § 4 Abs. 1, ohne eine Ausnahmegenehmigung nach 
§ 4 Abs. 2 zu besitzen, die dort genannten Geräte so betreibt, 
dass andere unzumutbar belästigt werden,

3. entgegen § 5 Abs. 1 als Veranstalter Lärm aus Veranstaltungs- 
oder Versammlungsstätten nach außen dringen lässt oder 
Fenster und Türen von Veranstaltungsstätten nicht geschlos-
sen hält,

4. entgegen § 5 Abs. 2 als Besucher von Veranstaltungsstätten 
und Versammlungsräumen gegen das Lärmvermeidungsverbot 
verstößt,

5. entgegen § 5 Abs. 3 als Betreiber einer Gaststätte mit Außen-
bewirtschaftung die Ruhezeiten nach § 3 nicht einhält und 
nicht im Besitz einer Ausnahmegenehmigung ist,

6. entgegen § 6 Abs. 1 Spiel- und Sportplätze sowie Grünanlagen 
in der Zeit von 20.00 bis 8.00 Uhr benutzt,

7. entgegen § 7 Abs. 1 werktags in der Zeit von 20:00 bis 7:00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen Wertstoffe in dafür vorgesehe-
ne Wertstoffcontainer einwirft,

8. entgegen § 7 Abs. 2 Straßen und Anlagen nach § v2 durch weg-
geworfene Abfälle verschmutzt oder Abfälle, Wertstoffe oder 
anderes auf oder neben die Wertstoffcontainer stellt,
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(3) Ordnungswidrigkeiten können bei vorsätzlichem Zuwiderhan-
deln mit einer Geldbuße von mindestens 5 EUR bis 1.000 EUR, bei 
fahrlässigen Zuwiderhandeln mit höchstens 500 EUR geahndet 
werden.

§ 22  
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Rackwitz, 25.01.2018

Schwalbe
Bürgermeister

33. entgegen § 18 Abs. 1 ohne Genehmigung Koch- und Grillfeu-
er nicht mit trockenem unbehandelten Holz bzw. handelsüb-
lichen Grillmaterialien oder nicht in befestigten Feuerstätten, 
kleinen Holzbrennöfen oder Feuerschalen abbrennt oder Be-
hältnisse über 100 cm Durchmesser dafür verwendet,

34. entgegen § 18 Abs. 2 offene Feuer ohne Genehmigung ab-
brennt,

35. entgegen § 18 Abs. 3 gegen Auflagen oder Untersagungen zum 
Abbrennen offener Feuer verstößt,

36. entgegen § 19 Abs. 1 als Hauseigentümer an seinem Gebäu-
de nicht die von der Gemeinde festgesetzte Hausnummer an-
bringt,

37. entgegen § 19 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder nicht 
unverzüglich erneuert oder Hausnummern nicht entsprechend 
anbringt,

38. entgegen § 19 Abs. 3 nicht der Anordnung der Gemeinde Rack-
witz folgt,

(2) Absatz 1 gilt nicht soweit eine Ausnahme von den Vorschriften 
dieser Verordnung nach § 20 zugelassen worden ist.

100 Stück für nur:

76,16 EUR inkl. MwSt.
LINUS WITTICH Medien KG 
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Delitzsch
Vermietung ab sofort, provisionsfrei,  

sanierter Altbau
•		3-Raum-Wohnung,	 mit	 großem	 Balkon,	 Eilen-

burger	 Str.	 68,	 1.	 OG,	 Tageslichtbad	 mit	Wanne,	
Abstellraum,	 93	 m²,	 465,00	 €	 zzgl.	 BK	 +	 HK,		
V:	110	kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	1925

•		2-Raum-Dachgeschoss-Wohnung mit	 Balkon,	
Hallesche	Str.	37,	großes	Tageslichtbad	mit	Wanne	
und	Dusche,	 sehr	große	Küche,	63	m²,	Erstbezug,	
ruhige	Lage	direkt	an	der	Stadtmauer,	378,00	€,	zzgl.	
BK	+	HK,	V:	101	kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	1880

•		2-Raum-Wohnung,	Kohlstr.	4,	Tageslichtbad	mit	
Wanne,	48	m²,	240,00	€	zzgl.	BK	+	HK,	V:113,02	
kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	1895

•		3-Raum-Wohnung	 mit	 Balkon,	 Südstr.	 13,	 EG,	
Tageslichtbad	mit	Dusche,	58	m²,	290,00	€	zzgl.	BK	
+	HK,	V:	117,57	kWh/(m²a),	Erdgas,	Bauj.	1928

•		Büroräume,	Hallesche	Str.	46,	34	m²,	Miete	nach	
Vereinbarung,	B:	101,42	kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	
1895

Auf Anfrage ist teilweise die Mietung eines 
Stellplatzes möglich.
Tel.: 034202/56015 oder 0172/3437544

Delitzsch
Vermietung ab sofort, provisionsfrei,  

sanierter Altbau
•		kleine	3-Raum-Wohnung mit	Balkon,	Zeppe-

linstr.	10,	DG,	über	2	Etagen,	Bad	mit	Wanne	und	
Dusche,	56	m²,	280,00	€	zzgl.	BK	+	HK,	B:	84,19	
kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	1908

•		kleine	4-Raum-Wohnung	mit	Balkon,	Zeppe-
linstr.	1,	DG,	über	2	Etagen,	Bad	mit	Wanne	und	
Dusche,	66	m²,	330,00	€	zzgl.	BK	+	HK,	B:	83,10	
kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	1908

•		2-Raum-Wohnung	 mit	 Balkon,	 Securiusstr.	 6,	
EG,	 Bad	 mit	Wanne,	 52,40	 m²,	 265,00	 €	 zzgl.	
BK	+	HK,	B:	131,53	kWh/(m²a),	Erdgas,	Baujahr	
1912

•		2-Raum-Wohnung mit	Balkon,	Maybachstr.	2,	
DG,	Bad	mit	Wanne	und	Dusche,	43	m²,	215,00	€	
zzgl.	BK	+	HK,	B:	98,61	kWh/(m²a),	Erdgas,	Bau-
jahr	1954

Auf Anfrage ist teilweise die Mietung eines 
Stellplatzes möglich.	

Tel.: 034202/58162 oder 0174/4380765

Wir bieten:
    25 Jahre Markterfahrung im Verkauf bzw. der Vermietung von Einfamilienhäusern und
      Wohnungen 
    Verwaltung von Immobilien (Miet- und WEG Verwaltung)
    Erstellung von Betriebskostenabrechnungen für Privatvermieter
    Werteinschätzung Ihrer Immobilie
    Erstellung des Energieausweises
    Hilfe bei der Finanzierungsvermittlung
    Betreuung bis zur Hausübergabe

Mietwohnungsangebote in Delitzsch 
 1-Raum: Elisabethstr. (möbl.) u. Fr.-Naumann-Str. 
2-Raum: Körnerstraße, 49 m2

3-Raum: Fr.-Naumann-Straße, 74 m2 und 84 m2

04509 Delitzsch, Eisenbahnstraße 15a wenzlaff-immobilien@online.de
 03 42 02 / 5 65 52 www.wenzlaff-immobilien.de

Ihr Makler vor Ort

Delitzsch, Maybachstraße 21,
3-Raum-Dachgeschoss-
wohnung mit Balkon, 
71 m2 Wohnfläche, 
Kaltmiete 325,- € zzgl. BK.
Telefon: 0177-60 67 344

Zwochau/Leip. Str. 20 a
2-Zi.-Whg., 55 m2, DG
Kaltmiete: 357 € + NK 
Energieverbrauchskennwert: 
65 kWh (m²a)
Eichardt HV GmbH
Tel. 03 42 02 / 5 21 00

Delitzsch/Bismarckstr. 57
3-Zi.-Whg., 78 m2, DG, Übern. 
Einbauküche möglich, Kalt-
miete: 415 € + NK + Stellpl., 
Energieverbrauchskennwert: 
154 kWh (m²a)  
Eichardt HV GmbH
Tel. 03 42 02 / 5 21 00

Delitzsch/Mauergasse 32
2-Zi.-Whg., 51 m2, 2. OG,
Keller, Tiefgarage,
Kaltmiete: 296 € + NK + TG,
Energieverbrauchskennwert: 
160 kWh (m²a)  
Eichardt HV GmbH
Tel. 03 42 02 / 5 21 00

Selben/Lange Straße 94
3-Zi.-Whg., 94 m2, DG,
Kaltmiete: 470 € + NK
3-Zi.-Whg., 97 m2, DG,
Kaltmiete: 485 € + NK
2-Zi.-Whg., 60 m2, EG,
Kaltmiete: 300 € + NK
Balkon, Stellplatz möglich
Energieverbrauchskennwert: 
60 kWh (m²a), Bauj. 1996
Eichardt HV GmbH
Tel. 03 42 02 / 5 21 00

Selben/Lange Straße 92
3-Zi.-Whg., 84 m2, 1. OG
Kaltmiete: 420 € + NK 
Balkon, Stellplatz möglich
Energieverbrauchskennwert: 
60 kWh (m²a), Bauj. 1996
Eichardt HV GmbH
Tel. 03 42 02 / 5 21 00

Verwaltung, Vermietung und
Verkauf von Immobilien

Breite Straße 17
04509 Delitzsch

Tel.: 034202-61794
Fax: 034202-61774

Rustikale 2-Zi.-Dachgeschoss-
wohnung, Küche, Dusche/
Wanne, WC, 95 m², große Dach-
terrasse zu vermieten. Anfrage 
(034202) 61001 / 0178/8602014

Moderne 2-R.-Whg., Küche, 
Dusche, WC, Laminatboden, 
41 m2, in DZ, Dübener Str., zu 
vermieten, Tel. 034202/61001 o. 
0178/8602014

Wohnen im Grünen, in 
04838 Rödgen (bei Eilen-
burg), ab 01.04.2018, 
Wohnung mit 90 m2, 
Garage und Nebengelass. 
Preis nach Vereinbarung.
Tel.:  01 71/4 90 97 13 oder 

03 42 42/5 34 13

In Delitzsch 2,5-Raum-Whg. 

zu vermieten, zentrale Lage, 

82 m2, Erdgeschoss, mit Dusche, 

KM 360 € + NK, Kaution. 

Tel.: 01 52/31 85 45 54

Genau kalkuliert - Anzeige -

Viele Speditionen bieten an, alles vor Ort zu besichtigen – kos-
tenlos. Ein Mitarbeiter wird Sie zuhause besuchen und sich al-
les im Detail ansehen. Der gesamte Hausstand wird aufgenom-
men. Dadurch hat die Spedition die Möglichkeit, einen Preis 
zu nennen, der verbindlich ist und als Endpreis gilt. Dadurch 
kann der Umzug genau kalkuliert werden, und Überraschungen 
bleiben erspart.
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Markisen - Rollladen
Insektenschutz

Rödgener Straße 8
04838 Eilenburg

Tel. 0 34 23/60 09 07
www.schroeder-bauelemente-gmbh.de

Möbelspedition 

· Privat- und Büroumzüge · Möbelmontage
· Möbelaußenaufzug · Entsorgung
www-moebelspedition-bettzieche.de

Lindenstraße 16a · 04509 Delitzsch · Tel. 03 42 02-6 34 10 · otto.bettzieche@t-online.de

Otto BettziecheOtto Bettzieche

H. Kulf 
Kürschnerei • 04509 Delitzsch • Breite Str. 4

Tel. 034202
60923

Leder
Pelz
Hüte

Mützen

Leder- und Pelzservice
Neuanfertigung • Reinigen • Färben 

• Umarbeiten • Reparatur 

Landgasthof & Pension Goldener Stern
Dübener Straße 7 
04509 Löbnitz

- Gaststätte - Sattelbar - Saal
- Ihr Spezialist  für Familienfeiern 
- preiswerte Übernachtungen Löbnitz
www.pension-loebnitz.de · Tel. 034 208/78 733 · Fax 034 208/78 734

Inh. Fanny Lerche

Schuh- u. Schlüsseldienst

Polsterei u. Schaumstoffe

Montage - und Nähservice

Gardinenstudio u. Beratung

Sicht - u.Sonnenschutz

Reinigung  von  Gardinen

  Eilenburger Str. 51  04509 Delitzsch

 Tel. (034202) 62685 u. 50608 

 Fax 35062 u. 50624  Funk 01786556015

S E R V I C E

·

*** Ihr Versicherungsmakler*** Ihr Versicherungsmakler*** Ihr Versicherungsmakler
Versicherungsvergleich und 

persönliche Beratung

Tel. 03 42 02 / 5 13 07
VERMA Bert Lux Versicherungsmakler GmbH
Elberitzstr. 12 · 04509 Delitzsch

Telefon:
03 42 02 /

5 70 55

Mobil: 
01 72/7 25 49 68

GlasereI ThüMMler
Glas-Innenausbau - Isolierglas - Ornamentglas - Spiegel

schiebetür- u. raumteilersysteme, Glaskonsolen
Elisabethstraße 11, 04509 Delitzsch
www.glaserei-thuemmler.de

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. (FH) Gerd Baumgärtel
Elisabethstraße 3a · 04509 Delitzsch
Tel.  03 42 02 / 32 94 48 
Funk  01 72 / 3 40 59 58
www.delitzscher-hausbau-gmbh.de

• Von der Planung bis zum Einzug

• Baufinanzierung

Haustechnik Rüger
· 24 Std. Notdienst · Wartung von Öl- u. Gasheizgeräten
· Sanitärinstallation · Heizungsinstallation · Gasanlagen
· Zertifizierter Fachbetrieb für Heizungsoptimierung

Uwe Rüger
Installateur- u. Heizungsbaumeister
Mühlenviertel 33 · 04509 Delitzsch OT Selben

Tel.: 034202 368 136
Fax: 034202 346 482
Mail: htur08@yahoo.de

Funk: 0172-3642277

Bauen, Wohnen & 
RenovieRen

Tipps füR ihR zuhauseTipps fü

© Rainer Sturm /
pixelio.de

heizungspumpe anpassen Anzeige

Viele Heizungspumpen verbrauchen zu viel Strom, da Ihre  
Leistung überdimensioniert ist. Um den Stromverbrauch zu  
reduzieren, kann man die Leistung der Heizung durch eingebau-
te Schalter verändern. Die Reduzierung der Leistung durch den 
eingebauten Schalter reicht bei Etagenheizungen oder kleinen 
Häusern meist schon aus.
Falls bei den einzelnen Heizkörpern der Heizung nicht mehr  
genügend Wärme ankommt, kann die nächsthöhere Stufe  
ausprobiert werden.
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BAUEN, WOHNEN & RENOVIEREN
TIPPS FÜR IHR ZUHAUSE

BAUEN, WOHNEN & RENOVIEREN

Taubenabwehr
Holzschutz

Schwammsanierung
Schädlingsbekämpfung

Blücherstr. 14 · 04509 Delitzsch
Tel.: 03 42 02 / 6 42 16 · Fax: 6 43 26

Funk: 01 72 / 3 40 02 48

Meisterfachbetrieb seit  1946

Frank Sandmann · 04509 Delitzsch / OT Schenkenberg · Delitzscher Str. 5
Tel.: (03 42 02) 5 40 80 · Fax: 6 01 79 · www.sandmann-delitzsch.de

seniorengerechte und barrierefreie Bäder

IHR NUTZEN Von der Beratung bis zum Service alles aus einer Hand

• Installation - Wartung - Fachhandel

• Heizung - Sanitär • Gas • Lüftung

•  Verkauf von Selbstbausätzen m. Montagehilfe

• Wärmepumpen • Pellet

• Solaranlagen • Photovoltaikanlagen

    • Regenwassernutzung

    • Badausstellung

    • 3-D-Badplanung

    •  Festbrennstoffkessel 

und Kombinationen

Schornstein-
sanierung

Bauen von A-Z
  

Ihr zuverlässiger Partner für:

Elisabethstraße 3A          04509 Delitzsch
Tel. 034202 - 5 99 66          0172 - 340 59 58

eMail: email@BauenDelitzsch.de
www.BauenDelitzsch.de

• Schlüsselfertiges Bauen
• Erstellen von Bauanträgen
• Bestandsaufnahmen

von Grundstücken und Gebäuden

• Gutachten und Energieausweis
• Bauberatung und Baubetreuung
• Beratung und Vermittlung für Baufinan-

zierung und Gebäudeversicherung

Baugenehmigung und Statik aus einer Hand

     Dipl       Dipl  .-Ing. (FH)      Gerd  Baumgär te l

BAU-GMBHBAU-GMBH

Werkstättenweg 7  ·  04509 Delitzsch
Tel. 03 42 02-5 61 86 · Fax 34 700 · www.r-kauerhof.de

Maurerarbeiten

innen- und aussenputz

trockenbau

bauwerkstrockenlegung

kleinreparaturen

klärgruben

pflasterarbeiten

wärMedäMMverbundsysteMe

•   Fliesen- und 
Natursteinarbeiten

• Trockenbauarbeiten

• Innen- und Außenputz
WIR stehen für Zuverlässigkeit + Qualität + Kompetenz!

Ihr Anruf unter 0176/34985305  
zur Umsetzung innovativer Wohn- und 

Bauideen - JETZT oder nie!

Norman Reihansl
Ihr persönlicher Spezialist im Handwerkerverbund für

Gartenbau Berger
Garten & Landschaftsbau
„Gärten sind wie gute, alte Freunde. Sie können trösten, 
beglücken, versöhnen, begeistern.“

· Wegebau · Mauerbau · Zaunbau · Entwässerung
·  Vegetationstechnische Arbeiten 

(Bodenarbeiten, Pflanzarbeiten, Saat-, Rollrasenarbeiten)

·  Pflege und Unterhaltung von Vegetationsflächen 
(Pflanzflächen, Rasenflächen und Landschaftsflächen)

·  Baumpflege und Baumfällung durch Seilklettertechnik 
(Obstbaum, Heckenschnitt) 

sebastian Berger
04509 Delitzsch · Tel. 01 60 / 69 88 625 · info@gartenbauberger.de

Winterdienst

Von der Planung  - Anzeige -

bis zur Fertigstellung
Was ist gestalterisch und technisch machbar, was sinnvoll und 
wieviel kostet es? Wenn es um die planerische Umsetzung bei 
der Errichtung eines Neubaus geht, werden die fachlichen Kom-
petenzen eines Architekten benötigt. Er begleitet maßgeblich 
das Bauvorhaben von Beginn an bis zu seiner Fertigstellung. 
Der Architekt plant, organisiert und überwacht das komplette 
Bauvorhaben und vertritt den Bauherren gegenüber Behörden 
und den am Bau beteiligten Firmen.

Foto: Wengert_pixelio.de
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2 techn. versierte Studenten 
für CNC-Maschinenbedienungen; Wochenenden und  

Nachtschichten - Gesucht auf 450 oder 800 €-Basis 
pw@hawi-tec.com

Wir suchen auf Selbstständigenbasis 
ab 1.4.2018 für ein größeres Objekt 
in Delitzsch einen Hausmeister.
Bitte Unterlagen anfordern unter
Tel. 089/3591493 oder
info@hellwig-immobilien.de

J.-R.-Becher-Straße 27 · 04509 Delitzsch · Tel. 03 42 02/5 40 75

www.blumen-becher.de

   Blumige Ideen 
 zum Valentinstag

am 13.02.18 von 9 - 18 Uhr
 14.02.18 von 8 - 17 Uhr geöffnet
Öffnungzeiten: Mo. - Fr. 9 - 17 Uhr, Sa. 9 - 12 Uhr

am 
14.02.18

Schöne Geschenkideen für Ihre Lieben!

Inh. Antje Konewka · Markt 21 · 04509 Delitzsch
Tel. 0172 1079178 + 034 202/36 59 00

Geschenkgutscheine 
für jeden Anlass

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo. 9.30 - 18.30 Uhr · Di. 9.30 - 15.30 Uhr
Mi. 9.30 - 20.00 Uhr · Do. 9.30 - 16.30 Uhr
Fr. 9.30 - 18.30 Uhr und nach Vereinbarung

Restaurant
„Zur Schloßwache“

6-gängiges Aphrodisiaka Menü incl. 
Livemusik am Klavier von Matthias Denef

Schloßstraße 28 · 04509 Delitzsch
Tel. 03 42 02 / 3 55 00 · Fax 03 42 02 / 3 55 02 
E-Mail: info@schlosswache-delitzsch.de
Internet: www.schlosswache-delitzsch.de

Geschenk-Gutscheine für jeden Anlass

14.02.18 ab 18.30 Uhr:
Kommen Sie zum Valentinstag ins

„Zur Schloßwache“„Zur Schloßwache“

02 

für 2 Pers.

89,- €

erinnerungsbücher für  Anzeige

die große liebe
Ein individuelles Geschenk zum Valentinstag ist ein Erinnerungs-
buch, ein sogenanntes Scrapbook. Darin lassen sich die schöns-
ten Momente der Liebe für immer festhalten, individuell beschrif-
ten und verzieren. Für alle, die Interesse am Basteln haben, 
werden mittlerweile viele Workshops dazu angeboten. djd

Foto: djd/Stampin‘Up!

Das ist das Größte, was einem
Menschen gegeben ist,
dass es in seiner Macht steht,
grenzenlos zu lieben.
Theodor Storm

Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal
Ferienwohnung „Himmelchen“

im romantischen Ahrweiler
Schön eingerichtete Ferienwohnung (F****)

in Ahrweiler für 2 – 4 Personen,
direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und

10 Gehminuten zum mittelalterlichen Stadtkern,
49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 

und Umsatzsteuer, zzgl. Gästebeitrag
der Stadt: 2,50 € pro Person und Nacht). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160 1714841

Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Zuverlässige Reinigungs-
kraft für EFH in Delitzsch 
gesucht. 
Ihre Bewerbung bitte an 
rh@heinloth-immo.de

In Delitzsch Lagerraum 80 m2  
und 65 m2 zu vermieten. 
Tel. 03 42 02 / 5 41 91
Handy 01 73 / 16 37 194

Ferienwohnung Bayerischer
Wald - Dreiländereck -
inkl. Schwimmbad / Sauna
Bilder auf Anfrage.
Tel.: 01 76 45 66 22 66

www.augenlichtretter.de



Anzeigenteilvom 03.02.2018 27  Amtsblatt Delitzsch

PhySiotheraPeut/in 
zur Unterstützung 

für unser Team gesucht!
Schriftliche Bewerbung an: Physiotherapie Am Schäfergraben, 

Angelika Schmiedel, Schäfergraben 5 H, 04509 Delitzsch

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, 

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich 

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit 

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Winterliche Ruhe im Schwarzwald...
Fasching-Entfliehen Sie dem Trubel…
7 Übernachtungen mit HP
1x festliches 6-Gang-Menü bei Kerzenschein
1x Begrüßungsgetränk, 1x Kaffee und Kuchen
1x Lichterwanderung mit Glühwein
1x Flasche Mineralwasser zur Begrüßung im Zimmer
- kostenloses W-LAN und Parkplatz

7 Nächte  ab 422,-€

„Die kleine Auszeit“
(ausgenommen Fasching)
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen 
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller

2 Nächte  ab 169,-€

3 Nächte  ab 214,-€

Was ist los in meiner Region?

www.localbook.de

Finden Sie 
gleich hier 
Ihren Ort:

Die Plattform, um zu 
werben und sich 
zu informieren 
– auch mobil. 
Ein Onlinedienst, der 
immer aktuell und vor 
allem lokal ist. 

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3000 
vorrätigen hochwertigen neuen Brautkleidern 

bekannter deutscher und internationaler 
Markenhersteller zum Outlet-Festpreis. 
Große Auswahl an passendem Zubehör, 

event-Mode und anzügen.

      Für einen anprobetermin erreichen sie
           uns unter: 035 91 / 318 99 09

oder 0151 / 42 26 65 00

Brautkleider zum 
Outlet-Preis

über 
3000 neue

           uns unter: 

Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid aus über 3000 

      Für einen anprobetermin erreichen sie
           uns unter: 

über 
3000 neue

           uns unter:            uns unter: 
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Kettenzüge   •   Steuerungen   •   Solutions

Schkeuditzer Str. 36 (POINT) 04509 Delitzsch

· An- & Verkauf von Gold, Silber, Auflagesilber und Schmuck 
· Antik & Trödel · Fahrräder · alte Fahrzeuge & Ersatzteile 

· alte & neuere Möbel · Textilien · altes Spielzeug & Militaria 
· altes Erzgebirge · Porzellan und Kleintrödel 

· und vieles mehr… (lasst euch überraschen)

17. & 18.02.2018 · 03. & 04.03.2018

Räumungsverkauf - Hofflohmarkt

jeweils von 9 - 17 Uhr

Bis Ende Februar ist Baumfällzeit

Thomas Wagner – zertifizierter Baumpfleger 
www.diegruenendaumen.de / info@diegruenendaumen.de 
Rufen Sie uns an! Wir erstellen Ihnen gern ein Angebot.

Tel.: 034202 34 33 46 – 0173 38 38 980

- Baumpflege, -kontrolle, -fällung
- Garten-, Landschafts- u. Zaunbau
- Sturmschadenbeseitigung
- Baufeldberäumung
- Stubbenfräsen 
- Heckenschnitt 
- Kaminholzhandel

CAT Maschinen für den Agar-  
und Kommunaleinsatz ➢ www.FLTR.de

Delitzsch / schkeuditzer straße 2
2-Zimmer-Whg. mit 68 qm im EG, kompl. 

saniert & schwellenlos, mit Küche, Bad mit Dusche
Kaltm. 410,00 Euro + NK

Telefon: 0172 - 23 62 783

Hochzeitsanzeigen online aufgeben
wittich.de/hochzeit

BRIKETTS frei Keller
11,45 €/50 kg

inkl. MwSt. & Anlieferung bis in Ihren Keller
im Landkreis Nordsachsen und Umgebung

Tel.: 03 46 05/2 12 05
www.brennstoffhandel-rassnitz.de

Inh. Ina Prieser · Gröberssche Str. 30 · 06258 Schkopau/OT Raßnitz


